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Artikel 11)

Änderung der
Hessischen Gemeindeordnung

Die Hessische Gemeindeordnung in
der Fassung der Bekanntmachung vom 
7. März 2005  (GVBl. I S. 142), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 18. Juli 2014
(GVBl. S. 178), wird wie folgt geändert:

1. § 39 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird das Wort „fünfund-
zwanzigste“ durch die Angabe
„18.“ ersetzt.

b) Satz 2 wird aufgehoben.

c) Der neue Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst:

„Für den Ausschluss von der
Wählbarkeit gelten § 32 Abs. 2
und § 31 entsprechend.“

2. § 39a wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 Satz 3 wird aufgehoben.

b) Als Abs. 3 wird angefügt:

„(3) Eine Wiederwahl haupt-
amtlicher Beigeordneter ist frühes-
tens sechs Monate vor Ablauf der
Amtszeit zulässig; sie muss spätes-
tens drei Monate vor Ablauf der
Amtszeit vorgenommen sein. Der
Beschluss über die Vornahme ei-
ner Wiederwahl ist in geheimer
Abstimmung zu fassen. § 6 Abs. 3
des Hessischen Beamtengesetzes
findet keine Anwendung.“

3. § 40 wird wie folgt gefasst:

„§ 40

Rechtsverhältnisse des 
Bürgermeisters und der

Beigeordneten

(1) Der hauptamtliche Bürgermeis-
ter ist Wahlbeamter in einem Beam-
tenverhältnis auf Zeit (§ 6 des Hessi-
schen Beamtengesetzes).

(2) Für den hauptamtlichen Bür-
germeister gilt für den Eintritt in den
Ruhestand keine Altersgrenze; § 6
Abs. 3 und 6 sowie die §§ 33 bis 35
des Hessischen Beamtengesetzes fin-
den keine Anwendung. Der haupt-
amtliche Bürgermeister tritt mit Ab-
lauf der Amtszeit in den Ruhestand,
wenn er

1. als Beamter auf Zeit eine Amtszeit
von acht Jahren erreicht und

2. das 55. Lebensjahr vollendet hat

und nicht erneut in dasselbe oder ein
höherwertiges Amt berufen wird.

(3) Der hauptamtliche Bürgermeis-
ter wird auf seinen Antrag mit Ablauf
der Amtszeit in den Ruhestand ver-
setzt, wenn er

1. als Beamter auf Zeit eine Amtszeit
von acht Jahren erreicht und

2. das 50. Lebensjahr vollendet hat.

Der Antrag muss vor Ablauf der
Amtszeit gestellt werden. Für jeden
Monat vor Vollendung des 55. Le-
bensjahres vermindert sich das Ruhe-
gehalt dauerhaft um 0,3 Prozent (Ver-
sorgungsabschlag). Bei einer Amts-
zeit von 20 Jahren verringert sich der
Versorgungsabschlag für jedes weite-
re volle Jahr um 10 Prozent. Dieser
Versorgungsabschlag tritt an die Stel-
le desjenigen nach § 14 Abs. 3 des
Hessischen Beamtenversorgungsge-
setzes vom 27. Mai 2013 (GVBl. 
S. 218, 312), zuletzt geändert durch
Gesetz vom [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle dieses
Gesetzes].

(4) Tritt der hauptamtliche Bürger-
meister nach Abs. 2 oder 3 nicht in
den Ruhestand, ist er entlassen. In
diesem Fall entsteht ein Anspruch auf
Altersgeld nach Maßgabe der §§ 76
und 77 des Hessischen Beamtenver-
sorgungsgesetzes. § 77 Abs. 3, 6, 9
Nr. 3 und 4 sowie Abs. 10 Nr. 1 und 2
des Hessischen Beamtenversorgungs-
gesetzes findet keine Anwendung.
Bei dem hauptamtlichen Bürgermeis-
ter, der als Beamter auf Zeit eine
Amtszeit von acht Jahren erreicht hat,

1. tritt bei Anwendung des § 76 
Abs. 2 Nr. 1 des Hessischen Beam-
tenversorgungsgesetzes die Voll-
endung des 55. Lebensjahres an
die Stelle des Erreichens der Re-
gelaltersgrenze nach § 33 Abs. 1
oder 3 des Hessischen Beamtenge-
setzes oder

2. endet das Ruhen des Anspruchs
auf Zahlung des Altersgeldes nach
Vollendung des 50. Lebensjahres
auf Antrag.

Abs. 3 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend.

(5) In den Fällen des Abs. 4 Satz 1
hat der hauptamtliche Bürgermeister
Anspruch auf einen monatlichen Zu-
schuss zu den Kranken- und Pflege-
versicherungsbeiträgen. Der Zu-
schuss beträgt

1. die Hälfte des Krankenversiche-
rungsbetrages, höchstens jedoch
die Hälfte des Betrages, der bei
der Krankenkasse zu zahlen wäre,
die bei Versicherungspflicht zu-
ständig wäre, und
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2. die Hälfte des aus eigenen Mitteln
geleisteten Pflegeversicherungs-
beitrages, höchstens jedoch die
Hälfte des Höchstbeitrages der so-
zialen Pflegeversicherung.

Der Anspruch besteht auch während
des Bezuges von Übergangsgeld. Der
Anspruch besteht nur, wenn nach an-
deren Vorschriften kein Anspruch auf
Zuschuss zu Kranken- und Pflegever-
sicherungsbeiträgen oder auf Beihilfe
besteht.

(6) In den Fällen des Abs. 4 Satz 1
hat der hauptamtliche Bürgermeister
Anspruch auf Übergangsgeld nach 
§ 19 des Hessischen Beamtenversor-
gungsgesetzes.

(7) Abs. 1 bis 6 gelten entspre-
chend für den hauptamtlichen Beige-
ordneten.

(8) Der ehrenamtliche Bürgermeis-
ter ist Ehrenbeamter (§ 5 des Hessi-
schen Beamtengesetzes). Satz 1 gilt
entsprechend für den ehrenamtlichen
Beigeordneten.“

3a. Nach § 40 wird als neuer § 40a einge-
fügt:

„§ 40a

Ruhen eines bisherigen Dienst- oder
Arbeitsverhältnisses

(1) Wird ein Beamter auf Lebens-
zeit hauptamtlicher Bürgermeister
oder hauptamtlicher Beigeordneter,
so ruhen abweichend von § 22 Abs. 2
Satz 1 und Abs. 3 des Beamtenstatus-
gesetzes vom 17. Juni 2008 (BGBl. I 
S. 1010), geändert durch Gesetz vom
5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160), vom
Tag der Begründung des Wahlbeam-
tenverhältnisses an die Rechte und
Pflichten aus dem bisherigen Dienst-
verhältnis mit Ausnahme der Pflicht
zur Verschwiegenheit und des Ver-
bots der Annahme von Belohnungen,
Geschenken und sonstigen Vorteilen.
Die Rechte und Pflichten ruhen
längstens bis zum Erreichen der Al-
tersgrenze nach § 33 des Hessischen
Beamtengesetzes.

(2) Nach Beendigung des Wahlbe-
amtenverhältnisses ist dem Beamten
auf Lebenszeit auf seinen Antrag das-
selbe Amt derselben Laufbahn zu
übertragen wie das Amt, das er im
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit
zum Zeitpunkt der Begründung des
Wahlbeamtenverhältnisses innehatte.
§ 28 Abs. 2 Satz 1 bis 3 des Hessi-
schen Besoldungsgesetzes gilt ent-
sprechend; die Dienstzeit im Wahlbe-
amtenverhältnis auf Zeit gilt als
gleichwertige Zeit i. S. des § 29 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Hessischen
Besoldungsgesetzes. Der Antrag ist
spätestens drei Monate nach Beendi-
gung des Wahlbeamtenverhältnisses
zu stellen. Die Wiederverwendung
hat spätestens sechs Monate nach Be-
endigung des Wahlbeamtenverhält-
nisses zu erfolgen.

(3) Wird der Antrag nach Abs. 2
nicht oder nicht fristgerecht gestellt,
so ist der Beamte auf Lebenszeit ent-
lassen.

(4) Für Richter auf Lebenszeit und
Arbeitnehmer des öffentlichen Diens-
tes des Landes gelten die Abs. 1 bis 3
entsprechend.“

4. § 42 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 Satz 5 wird aufgehoben.

b) Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Die Wahl der hauptamtli-
chen Beigeordneten ist frühestens
sechs Monate vor Ablauf der
Amtszeit zulässig und soll spätes-
tens drei Monate vor Ablauf der
Amtszeit vorgenommen sein.“

5. § 45 Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt ge-
fasst:

„Auch bei einem Unterschreiten die-
ser Einwohnerzahl führen Oberbür-
germeister und Bürgermeister ihre
Amtsbezeichnungen für die Dauer ih-
rer Amtszeit weiter, im Falle ihrer er-
neuten Berufung in dasselbe Amt vor
oder unmittelbar nach Ablauf der
Amtszeit auch für die Dauer dieser
weiteren Amtszeiten.“

6. § 46 Abs. 3 wird aufgehoben.

7. In § 54 Abs. 2 wird der Halbsatz nach
dem Semikolon wie folgt gefasst:

„§ 55 Abs. 3 bleibt unberührt.“

8. In § 76a Satz 1 werden die Wörter
„für die Gewährung eines Ruhege-
halts“ durch die Angabe „nach § 40
Abs. 3 Satz 1“ ersetzt.

9. Nach § 82 Abs. 1 Satz 5 wird folgen-
der Satz eingefügt:

„Entsprechendes gilt für die restliche
Dauer der laufenden Wahlzeit, wenn
der Ortsbeirat in Folge des Ausschei-
dens von Vertretern nur noch weniger
als drei Mitglieder hat.“

10. Dem § 86 Abs. 1 wird folgender Satz
angefügt:

„Entsprechendes gilt für die restliche
Dauer der laufenden Wahlzeit, wenn
der Ausländerbeirat in Folge des
Ausscheidens von Vertretern nur
noch weniger als drei Mitglieder
hat.“

Artikel 22)

Änderung der 
Hessischen Landkreisordnung

Die Hessische Landkreisordnung in
der Fassung der Bekanntmachung vom 
7. März 2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 16. Dezember
2011 (GVBl. I S. 786), wird wie folgt geän-
dert:
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1. § 37 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird das Wort „fünfund-
zwanzigste“ durch die Angabe
„18.“ ersetzt.

b) Satz 2 wird aufgehoben.

c) Der neue Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst:

„Für den Ausschluss von der
Wählbarkeit gelten § 22 Abs. 3
und § 23 Abs. 2 entsprechend.“

2. § 37a wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird Satz 4 aufgehoben.

b) In Abs. 3 wird die Angabe „(§ 40)“
durch „(§ 39a Abs. 3)“ ersetzt.

3. Nach § 37a wird als § 37b eingefügt:

„§ 37b

Rechtsverhältnisse des Landrats und
des Beigeordneten

Für die Rechtsverhältnisse des
Landrats und des Beigeordneten gel-
ten die §§ 40 und 40a der Hessischen
Gemeindeordnung entsprechend.“

4. § 38 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 Satz 6 wird aufgehoben.

b) Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Die Wahl der hauptamtli-
chen Beigeordneten ist frühestens
sechs Monate vor Ablauf der
Amtszeit zulässig und soll spätes-
tens drei Monate vor Ablauf der
Amtszeit vorgenommen sein.“

5. In § 40 Abs. 2 wird die Angabe „und
3“ gestrichen.

6. In § 49a Satz 1 werden die Wörter
„für die Gewährung eines Ruhege-
halts“ durch die Angabe „nach § 40
Abs. 3 Satz 1 der Hessischen Gemein-
deordnung“ ersetzt.

Artikel 33)

Änderung des Gesetzes über
die Metropolregion 

Frankfurt/Rhein-Main

§ 14 des Gesetzes über die Metropol-
region Frankfurt/Rhein-Main vom 8. März
2011 (GVBl. I S. 153), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 13. Dezember 2012
(GVBl. S. 622), wird wie folgt geändert:

1. Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) Satz 4 wird aufgehoben.

b) In dem neuen Satz 4 werden die
Wörter „oder wegen Eintritts in
den Ruhestand infolge Erreichens
der Altersgrenze“ gestrichen.

2. Als neuer Abs. 5 wird eingefügt:

„(5) Für die Rechtsverhältnisse der
Verbandsdirektorin oder des Ver-
bandsdirektors und der Beigeordne-
ten gelten die §§ 40 und 40a der Hes-
sischen Gemeindeordnung entspre-
chend.“

3. Die bisherigen Abs. 5 und 6 werden
Abs. 6 und 7.

Artikel 44)

Änderung des Gesetzes über
den Landeswohlfahrtsverband Hessen

Das Gesetz über den Landeswohl-
fahrtsverband Hessen vom 7. Mai 1953
(GVBl. S. 93), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I 
S. 786), wird wie folgt geändert:

1. In § 8 Satz 2 wird nach der Angabe
„§§ 37a“ die Angabe „37b,“ einge-
fügt.

2. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Die Absatzbezeichnung „(1)“
wird gestrichen.

b) Abs. 2 wird aufgehoben.

Artikel 55)

Änderung des
Hessischen Beamtengesetzes

Das Hessische Beamtengesetz vom 
27. Mai 2013 (GVBl. S. 218, 508), geän-
dert durch Gesetz vom 20. November
2013 (GVBl. S. 578), wird wie folgt geän-
dert:

1. § 6 wird wie folgt gefasst:

„§ 6

Beamtinnen und Beamte auf Zeit
(§§ 4 und 6 Beamtenstatusgesetz)

(1) Für Beamtinnen und Beamte
auf Zeit gelten die Vorschriften für
Beamtinnen und Beamte auf Lebens-
zeit entsprechend, soweit gesetzlich
nichts anderes bestimmt ist.

(2) Ein Beamtenverhältnis auf Zeit
kann nur in den gesetzlich bestimm-
ten Fällen begründet werden. Für Be-
amtinnen und Beamte auf Zeit finden
§ 8 Abs. 2 und die §§ 13 bis 23 keine
Anwendung.

(3) Soweit gesetzlich nichts ande-
res bestimmt ist, sind Beamtinnen
und Beamte auf Zeit verpflichtet,
nach Ablauf ihrer Amtszeit das Amt
weiterzuführen, wenn sie unter min-
destens gleich günstigen Bedingun-
gen für wenigstens die gleiche Zeit
wieder in dasselbe Amt berufen wer-
den sollen und bei Ablauf der Amts-
zeit das 60. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben. Kommt die Beamtin
oder der Beamte dieser Verpflichtung
nicht nach, so ist sie oder er mit Ab-
lauf der Amtszeit aus dem Beamten-
verhältnis entlassen.

(4) Werden Beamtinnen und Be-
amte auf Zeit im Anschluss an ihre
Amtszeit erneut in dasselbe Amt für
eine weitere Amtszeit berufen, so gilt
das Beamtenverhältnis als nicht un-
terbrochen.

(5) Soweit gesetzlich nichts ande-
res bestimmt ist, treten Beamtinnen
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und Beamte auf Zeit nach Ablauf ih-
rer Amtszeit in den Ruhestand, wenn
sie nicht entlassen oder im Anschluss
an ihre Amtszeit erneut in dasselbe
oder ein höherwertiges Amt berufen
werden.

(6) Ist die Amtszeit einer Beamtin
oder eines Beamten auf Zeit bei Voll-
endung des 67. Lebensjahres noch
nicht beendet, so tritt sie oder er mit
dem Ende des Monats, in dem sie
oder er das 67. Lebensjahr vollendet
hat, in den Ruhestand, soweit gesetz-
lich nichts anderes bestimmt ist.“

2. In § 80 Abs. 5 werden nach dem Wort
„Eigenanteile“ ein Komma und die
Wörter „die Gewährung von Beihil-
fen für Wahlleistungen bei stationärer
Krankenhausbehandlung gegen Zah-
lung eines monatlichen Beitrags und
einer zusätzlichen Eigenbeteiligung
bei der Wahlleistung „gesondert be-
rechnete Unterkunft““ eingefügt.

Artikel 66)

Änderung des Hessischen
Beamtenversorgungsgesetzes

§ 19 des Hessischen Beamtenversor-
gungsgesetzes vom 27. Mai 2013 (GVBl.
S. 218, 312), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 20. November 2013 (GVBl. 
S. 578), wird wie folgt geändert:

1. In Abs. 2 wird nach der Angabe „§ 18
Abs. 2“ die Angabe „dieses Gesetzes,
§ 40 Abs. 5 der Hessischen Gemein-
deordnung und § 37b der Hessischen
Landkreisordnung“ eingefügt.

2. Abs. 4 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 4 wird das Wort „oder“
durch ein Komma ersetzt.

b) In Nr. 5 wird der Punkt durch ein
Komma ersetzt.

c) Als Nr. 6 und 7 werden angefügt:

„6. die Beamtin oder der Beamte
auf Zeit nach § 76 der Hessi-
schen Gemeindeordnung
oder § 49 der Hessischen
Landkreisordnung abgewählt
wird oder

7. Altersgeld nach § 76 gezahlt
wird.“

d) Folgender Satz wird angefügt:

„Nr. 3 gilt nicht für die Anrech-
nung ruhegehaltfähiger Dienstzei-
ten bei der Berechnung des Al-
tersgeldes.“

Artikel 77)

Änderung der Verordnung 
über die Besoldung, 

Dienstaufwandsentschädigung
und Reisekostenpauschale der 

hauptamtlichen kommunalen Wahl-
beamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit

In § 1 Abs. 3 Nr. 1 der Verordnung
über die Besoldung, Dienstaufwandsent-
schädigung und Reisekostenpauschale

der hauptamtlichen kommunalen Wahl-
beamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit
vom 17. Februar 2014 (GVBl. S. 54) wird
die Angabe „nach § 40 Abs. 1 der Hessi-
schen Gemeindeordnung“ gestrichen.

Artikel 88)

Änderung des Hessischen
Kommunalwahlgesetzes

Das Hessische Kommunalwahlgesetz
in der Fassung der Bekanntmachung vom
7. März 2005 (GVBl. I S. 197), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 16. Dezember
2011 (GVBl. I S. 786), wird wie folgt geän-
dert:

1. In § 5 Abs. 4 wird das Wort „Kommu-
nalwahlordnung“ durch die Wörter
„aufgrund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen“ ersetzt.

2. In § 13 Abs. 1 wird das Wort „sechs-
undsechzigsten“ durch die Angabe
„69.“ ersetzt.

2a. Dem § 15 wird folgender Abs. 5 ange-
fügt:

„(5) Weist ein Bewerber gegen-
über dem Wahlleiter bis zum Ablauf
der Frist für die Einreichung der
Wahlvorschläge nach, dass für ihn im
Melderegister eine Übermittlungs-
sperre nach § 34 Abs. 5 des Hessi-
schen Meldegesetzes eingetragen ist,
ist in der Bekanntmachung nach Abs.
4 Satz 1 anstelle seiner Anschrift
(Hauptwohnung) eine Erreichbar-
keitsanschrift zu verwenden; die An-
gabe eines Postfachs genügt nicht.“

3. § 16 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Satz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 3 wird das Wort „und“
gestrichen.

bb) Nr. 4 wird wie folgt gefasst:

„4. ein Ordens- oder Künst-
lername, wenn dieser im
Pass-, Personalausweis-
oder Melderegister ein-
getragen ist, und“

cc) Die bisherige Nr. 4 wird Nr. 5.

b) Nach Satz 3 wird folgender Satz
eingefügt:

„Bei einem Nachweis nach § 15
Abs. 5 ist abweichend von Satz 3
Nr. 4 für den Bewerber anstelle
der Gemeinde oder des Gemein-
deteils der Hauptwohnung die Ge-
meinde oder der Gemeindeteil der
Erreichbarkeitsanschrift anzuge-
ben.“

4. § 18 Abs. 2 Satz 3 wird aufgehoben.

5. § 19 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Bei der Briefwahl hat der
Wähler dem Gemeindevorstand der
Gemeinde, in der der Wahlschein
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ausgestellt worden ist, im verschlos-
senen Wahlbriefumschlag

1. seinen Wahlschein,

2. in einem besonderen verschlosse-
nen Stimmzettelumschlag seinen
Stimmzettel

so rechtzeitig zu übersenden, dass
der Wahlbrief spätestens am Wahltag
bis 18 Uhr eingeht. Werden Wahlen
oder Abstimmungen nach § 2 Abs. 3
verbunden, muss für jede Wahl oder
Abstimmung ein gesonderter Stimm-
zettelumschlag verwendet werden. 
§ 18 Abs. 2 gilt entsprechend.“

6. § 20 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Der Wahlvorstand entscheidet
über die Gültigkeit der abgegebenen
Stimmen und über alle bei der Wahl-
handlung und bei der Ermittlung des
Wahlergebnisses sich ergebenden
Anstände. Der Wahlausschuss hat das
Recht der Nachprüfung.“

7. § 21 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird das Wort „Wahlum-
schlag“ durch „Stimmzettelum-
schlag“ ersetzt.

b) In Satz 2 wird das Wort „Um-
schlag“ durch „Stimmzettelum-
schlag“ ersetzt.

8. § 21a Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Bei der Briefwahl sind Wahl-
briefe zurückzuweisen, wenn

1. der Wahlbrief nicht rechtzeitig
eingegangen ist,

2. dem Wahlbriefumschlag kein oder
kein gültiger Wahlschein beiliegt,

3. dem Wahlbriefumschlag kein
Stimmzettelumschlag beigefügt
ist,

4. weder der Wahlbriefumschlag
noch der Stimmzettelumschlag
verschlossen ist,

5. der Wahlbriefumschlag mehrere
Stimmzettelumschläge, aber nicht
eine gleiche Anzahl gültiger und
mit der vorgeschriebenen Versi-
cherung an Eides statt versehener
Wahlscheine enthält,

6. der Wähler oder die Hilfsperson
die vorgeschriebene Versicherung
an Eides statt zur Briefwahl auf
dem Wahlschein nicht unterschrie-
ben hat,

7. kein amtlicher Stimmzettelum-
schlag benutzt worden ist,

8. ein Stimmzettelumschlag benutzt
worden ist, der offensichtlich in ei-
ner das Wahlgeheimnis gefähr-
denden Weise von den übrigen
abweicht oder einen deutlich fühl-
baren Gegenstand enthält.“

9. In § 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 wird der
Punkt am Ende durch ein Semikolon
ersetzt und die Wörter „wurden bei
der Vorbereitung oder Durchführung
der Wahl Rechte eines Einspruchs-

führers verletzt, wird die Rechtsver-
letzung in dem Beschluss festge-
stellt.“ angefügt.

10. In § 27 Satz 2 wird der Punkt durch
ein Semikolon ersetzt und die Anga-
be „§ 26 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 4 gilt entsprechend.“ angefügt.

11. In § 41 Satz 1 wird die Angabe 
„Abs. 1“ jeweils gestrichen.

12. Dem § 46 Abs. 1 werden folgende
Sätze angefügt:
„Zusätzlich kann für jeden Bewerber
ein Ordens- oder Künstlername ange-
geben werden, wenn dieser im Pass-,
Personalausweis- oder Melderegister
eingetragen ist. Weist ein Bewerber
bis zum Ablauf der Frist für die Ein-
reichung der Wahlvorschläge gegen-
über dem Wahlleiter nach, dass für
ihn im Melderegister eine Übermitt-
lungssperre nach § 34 Abs. 5 des
Hessischen Meldegesetzes eingetra-
gen ist, ist anstelle der Gemeinde der
Hauptwohnung die Gemeinde der Er-
reichbarkeitsanschrift anzugeben.“

13. In § 50 Nr. 4 wird der Punkt am Ende
durch ein Semikolon ersetzt und die
Wörter „wurden bei der Vorbereitung
oder Durchführung der Wahl Rechte
eines Einspruchsführers verletzt, wird
die Rechtsverletzung in dem Be-
schluss festgestellt.“ angefügt.

14. § 66 wird wie folgt geändert:
a) Abs. 1a wird aufgehoben.
b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Aus dem Ergebnis der
Wahlen können in repräsentativ
ausgewählten Wahlbezirken unter
Wahrung des Wahlgeheimnisses
1. das Hessische Statistische

Landesamt Wahlstatistiken
über das Stimmverhalten der
Wähler nach § 18 Abs. 1 als
Landesstatistiken erstellen;
das Stimmverhalten kann
nach Geschlechts- und Alters-
gliederung der Wahlberech-
tigten untersucht werden,

2. die Gemeindewahlleiter
Wahlstatistiken über
a) die Wahlbeteiligung nach

Geburtsjahresgruppen und
Geschlecht,

b) Geschlechts- und Alters-
gliederung der Wahlbe-
rechtigten und der Wähler
unter Berücksichtigung
der Stimmabgabe für die
einzelnen Wahlvorschläge

als Kommunalstatistiken er-
stellen.

In die Statistiken nach Satz 1 Nr. 1
und 2 Buchst. b können repräsen-
tativ ausgewählte Briefwahlbezir-
ke einbezogen werden.“

c) Abs. 3 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird nach der Anga-

be „Abs. 2“ die Angabe 
„Satz 1 Nr. 2“ eingefügt.
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bb) In Satz 2 wird das Wort
„Wahlbezirk“ durch die Wör-
ter „Wahl- oder Briefwahlbe-
zirk“ ersetzt.

cc) Satz 3 und 4 werden wie folgt
gefasst:

„Für die Statistiken nach Abs.
2 Satz 1 Nr. 1 und 2 Buchst. b
sind höchstens sechs Geburts-
jahresgruppen zu bilden, in
denen jeweils mindestens sie-
ben Geburtsjahrgänge zu-
sammenzufassen sind. Für die
Statistik nach Abs. 2 Satz 1
Nr. 2 Buchst. a sind höchstens
zehn Geburtsjahresgruppen
zu bilden, in denen jeweils
mindestens drei Geburtsjahr-
gänge zusammenzufassen
sind.“

d) Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Die Statistiken nach Abs. 2
Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 Buchst. b
werden unter Verwendung von
Stimmzetteln mit Unterschei-
dungsbezeichnungen nach Ge-
schlecht und Geburtsjahresgruppe
und die Statistik nach Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 Buchst. a wird durch
Auszählung der Wählerverzeich-
nisse durchgeführt.“

e) Abs. 5 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Ein für die Statistiken nach
Abs. 2 ausgewählter Wahl-
bezirk muss mindestens 
400 Wahlberechtigte, ein aus-
gewählter Briefwahlbezirk min-
destens 400 Wähler umfas-
sen.“

bb) In Satz 4 wird das Wort
„Wahlbezirke“ durch die
Wörter „Wahl- oder Brief-
wahlbezirke“ ersetzt.

f) Abs. 6 wird aufgehoben.

15. § 67 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Öffentliche Bekanntmachun-
gen des Gemeindevorstands, des
Kreisausschusses und des Wahlleiters
nach diesem Gesetz und den auf-
grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen erfolgen in einer
im Wahlkreis verbreiteten, mindes-
tens einmal wöchentlich erscheinen-
den Zeitung, in einem Amtsblatt oder
im Internet. Erfolgen öffentliche Be-
kanntmachungen mehrerer Gemein-
den in derselben Zeitung oder dem-
selben Amtsblatt, können sie verbun-
den werden. Erfolgt die öffentliche
Bekanntmachung im Internet,

1. sind die Unversehrtheit, Vollstän-
digkeit und Ursprungszuordnung
der Veröffentlichung nach aktuel-
lem Stand der Technik zu gewähr-
leisten,

2. ist statt einer Anschrift nur der
Wohnort anzugeben,

3. ist die Veröffentlichung des Kreis-
ausschusses oder des Kreiswahl-
leiters an einer oder mehreren be-
stimmten Stellen der Kreisverwal-
tung und die Veröffentlichung des
Gemeindevorstands oder des Ge-
meindewahlleiters an einer oder
mehreren bestimmten Stellen der
Gemeindeverwaltung zu jeder-
manns Einsicht während der
Dienststunden auszuhängen und

4. sind personenbezogene Daten in
öffentlichen Bekanntmachungen
nach § 15 Abs. 4 Satz 1 und § 48
spätestens sechs Monate nach Be-
kanntgabe des Wahlergebnisses
im Wahlkreis, in öffentlichen Be-
kanntmachungen nach § 23 Abs. 2
Satz 1, auch in Verbindung mit 
§ 34 Abs. 3 Satz 2, spätestens
sechs Monate nach dem Ende der
Wahlzeit zu löschen.

Im Übrigen gilt die Verordnung über
öffentliche Bekanntmachungen der
Gemeinden und Landkreise vom 
12. Oktober 1977 (GVBl. I S. 409), ge-
ändert durch Gesetz vom 16. Dezem-
ber 2011 (GVBl. I S. 786), in der je-
weils geltenden Fassung mit der
Maßgabe, dass in dem Hinweis nach
§ 5a Abs. 1 Satz 2 der Verordnung
über öffentliche Bekanntmachungen
der Gemeinden und Landkreise zu-
sätzlich die Veröffentlichungsstellen
nach Satz 3 Nr. 3 benannt werden
müssen.“

16. In § 68 Satz 2 wird das Wort „Wahl-
umschlag“ durch die Wörter „Wahl-
brief- und Stimmzettelumschlag“ er-
setzt.

Artikel 99)

Änderung des Landtagswahlgesetzes

Das Landtagswahlgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 7. April
2006 (GVBl. I S. 110, 439), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 16. Dezember
2011 (GVBl. I S. 786), wird wie folgt geän-
dert:

1. In § 15 Abs. 2 Satz 1 wird der Punkt
durch ein Semikolon ersetzt und die
Wörter „in den Landeswahlausschuss
sind zusätzlich zwei Richter des Hes-
sischen Verwaltungsgerichtshofes zu
berufen.“ angefügt.

2. In § 21 wird das Wort „sechsundsech-
zigsten“ durch die Angabe „69.“ er-
setzt.

2a. Dem § 27 Abs. 1 wird folgender Satz
angefügt:

„Weist ein Bewerber bis zum Ablauf
der Frist für die Einreichung der
Wahlvorschläge gegenüber dem
Wahlleiter nach, dass für ihn im Mel-
deregister eine Übermittlungssperre
nach § 34 Abs. 5 des Hessischen Mel-
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degesetzes eingetragen ist, ist in der
Bekanntmachung nach Satz 1 anstel-
le seiner Anschrift (Hauptwohnung)
eine Erreichbarkeitsanschrift zu ver-
wenden; die Angabe eines Postfachs
genügt nicht.“

3. § 28 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 1 wird wie folgt gefasst:

„1. für die Wahl in den Wahlkrei-
sen die zugelassenen Kreis-
wahlvorschläge unter Angabe
von Familiennamen, Rufna-
men, Beruf oder Stand, Wohn-
ort und Wohnung des Bewer-
bers und des Ersatzbewer-
bers, bei Kreiswahlvorschlä-
gen von Parteien und Wähler-
gruppen außerdem die Na-
men der Parteien oder Wäh-
lergruppen und, sofern sie ei-
ne Kurzbezeichnung verwen-
den, auch diese; bei einem
Nachweis nach § 27 Abs. 1
Satz 2 ist anstelle der An-
schrift des Bewerbers (Haupt-
wohnung) die Erreichbar-
keitsanschrift anzugeben,“

b) Als Satz 2 wird angefügt:

„Zusätzlich kann ein eingetrage-
ner Ordens- oder Künstlername
nach § 5 Abs. 2 Nr. 12 des Perso-
nalausweisgesetzes vom 18. Juni
2009 (BGBl. I S. 1346), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 7. Au-
gust 2013 (BGBl. I S. 3154), und 
§ 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 des Passge-
setzes vom 19. April 1986 (BGBl. I
S. 537), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 25. Juli 2013 (BGBl. I 
S. 2749), angegeben werden.“

4. § 31 Abs. 2 Satz 3 wird aufgehoben.

5. § 32 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 Nr. 2 wird das Wort „Um-
schlag“ durch „Stimmzettelum-
schlag“ ersetzt.

b) In Satz 2 wird die Angabe „Satz 1
und 2“ gestrichen.

6. In § 33 Abs. 2 wird das Wort „Um-
schlag“ jeweils durch „Stimmzettel-
umschlag“ ersetzt.

7. § 34 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Bei der Briefwahl sind Wahl-
briefe zurückzuweisen, wenn

1. der Wahlbrief nicht rechtzeitig
eingegangen ist,

2. dem Wahlbriefumschlag kein oder
kein gültiger Wahlschein beiliegt,

3. dem Wahlbriefumschlag kein
Stimmzettelumschlag beigefügt
ist,

4. weder der Wahlbriefumschlag
noch der Stimmzettelumschlag
verschlossen ist,

5. der Wahlbriefumschlag mehrere
Stimmzettelumschläge, aber nicht
eine gleiche Anzahl gültiger und
mit der vorgeschriebenen Versi-

cherung an Eides statt versehener
Wahlscheine enthält,

6. der Wähler oder die Hilfsperson
die vorgeschriebene Versicherung
an Eides statt zur Briefwahl auf
dem Wahlschein nicht unterschrie-
ben hat,

7. kein amtlicher Stimmzettelum-
schlag benutzt worden ist,

8. ein Stimmzettelumschlag benutzt
worden ist, der offensichtlich in ei-
ner das Wahlgeheimnis gefähr-
denden Weise von den übrigen
abweicht oder einen deutlich fühl-
baren Gegenstand enthält.“

8. § 35 Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt ge-
fasst:

„Der Wahlvorstand entscheidet über
die Gültigkeit der abgegebenen Stim-
men und über alle bei der Wahlhand-
lung und bei der Ermittlung des
Wahlergebnisses sich ergebenden
Anstände.“

9. § 48 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 1 wird folgender
Satz eingefügt:

„In die Statistik nach Satz 1
Nr. 2 können repräsentativ
ausgewählte Briefwahlbezir-
ke einbezogen werden.“

bb) In dem neuen Satz 3 und 4
wird das Wort „Wahlbezirke“
jeweils durch die Wörter
„Wahl- und Briefwahlbezir-
ke“ ersetzt.

b) Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst:

„Hilfsmerkmale sind der Wahl-
kreis und der Wahl- oder Brief-
wahlbezirk.“

c) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Ein für die Statistiken nach
Abs. 2 Satz 1 ausgewählter
Wahlbezirk muss mindestens
400 Wahlberechtigte, ein aus-
gewählter Briefwahlbezirk
mindestens 400 Wähler um-
fassen.“

bb) In Satz 2 werden die Wörter
„oder unter Verwendung ent-
sprechend geeigneter Wahl-
geräte“ gestrichen.

cc) In Satz 5 wird nach der Anga-
be „Abs. 2“ die Angabe „Satz
1“ eingefügt.

dd) Satz 6 wird wie folgt gefasst:

„Für die Statistik nach Abs. 2
Satz 1 Nr. 2 sind höchstens
sechs Geburtsjahresgruppen
zu bilden, in denen jeweils
mindestens sieben Geburts-
jahrgänge zusammenzufassen
sind.“
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d) In Abs. 6 Satz 2 wird das Wort
„Wahlbezirke“ durch die Wörter
„Wahl- oder Briefwahlbezirke“ er-
setzt.

e) In Abs. 5 Satz 2, Abs. 7 Satz 2 und
Abs. 8 Satz 1 wird das Wort
„Wahlbezirk“ jeweils durch die
Wörter „Wahl- oder Briefwahlbe-
zirk“ ersetzt.

10. In § 50 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort
„Wahlumschlag“ durch die Wörter
„Wahlbrief- und Stimmzettelum-
schlag“ ersetzt.

11. § 53 Abs. 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Die öffentlichen Bekanntma-
chungen nach diesem Gesetz und
den aufgrund dieses Gesetzes erlas-
senen Rechtsverordnungen erfolgen
durch

1. den Landeswahlleiter und das für
das Landtagswahlrecht zuständige
Ministerium im Staatsanzeiger für
das Land Hessen; die Bekanntma-
chungen können zusätzlich im In-
ternet veröffentlicht werden,

2. die Kreiswahlleiter und die Ge-
meindebehörden in einer örtlich
verbreiteten, mindestens einmal
wöchentlich erscheinenden Zei-
tung, in einem Amtsblatt oder im
Internet.

Erfolgen öffentliche Bekanntmachun-
gen mehrerer Gemeinden in dersel-
ben Zeitung oder demselben Amts-
blatt, können sie verbunden werden.
Erfolgt die öffentliche Bekanntma-
chung im Internet,

1. sind die Unversehrtheit, Vollstän-
digkeit und Ursprungszuordnung
der Veröffentlichung nach aktuel-
lem Stand der Technik zu gewähr-
leisten,

2. ist statt einer Anschrift nur der
Wohnort anzugeben,

3. ist die Veröffentlichung des Kreis-
wahlleiters an einer oder mehre-
ren bestimmten Stellen der Kreis-
verwaltung und die Veröffentli-
chung der Gemeindebehörde an
einer oder mehreren bestimmten
Stellen der Gemeindeverwaltung
zu jedermanns Einsicht während
der Dienststunden auszuhängen
und

4. sind personenbezogene Daten in
öffentlichen Bekanntmachungen
nach § 27 Abs. 1 spätestens sechs
Monate nach Bekanntgabe des
endgültigen Wahlergebnisses, in
öffentlichen Bekanntmachungen
nach § 38 Abs. 2, auch in Verbin-
dung mit § 40 Abs. 5 Satz 3, spä-
testens sechs Monate nach dem
Ende der Wahlperiode zu löschen.

Im Übrigen gilt für Bekanntmachun-
gen der Kreiswahlleiter und der Ge-
meindebehörden die Verordnung
über öffentliche Bekanntmachungen
der Gemeinden und Landkreise vom

12. Oktober 1977 (GVBl. I S. 409), ge-
ändert durch Gesetz vom 16. Dezem-
ber 2011 (GVBl. I S. 786), in der je-
weils geltenden Fassung mit der
Maßgabe, dass in dem Hinweis nach
§ 5a Abs. 1 Satz 2 der Verordnung
über öffentliche Bekanntmachungen
der Gemeinden und Landkreise zu-
sätzlich die Veröffentlichungsstellen
nach Satz 3 Nr. 3 benannt werden
müssen.“

Artikel 1010)

Änderung des Wahlprüfungsgesetzes

Dem § 15 Abs. 3 des Wahlprüfungsge-
setzes in der Fassung vom 5. November
2002 (GVBl. I S. 676) wird folgender Satz
angefügt:

„Wird die Wahl für gültig erklärt und
wurden bei der Vorbereitung oder Durch-
führung der Wahl Rechte eines Ein-
spruchsführers verletzt, wird die Rechts-
verletzung in dem Beschluss festgestellt.“

Artikel 1111)

Änderung des Gesetzes
über den Staatsgerichtshof

Dem § 52 des Gesetzes über den
Staatsgerichtshof in der Fassung vom 
19. Januar 2001 (GVBl. I S. 78), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 14. Mai 2012
(GVBl. S. 126), wird als Abs. 3 angefügt:

„(3) Erweist sich bei Prüfung der Be-
schwerde eines Antragsberechtigten nach
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, dass dessen Rechte
bei der Vorbereitung oder Durchführung
der Wahl verletzt wurden, stellt der
Staatsgerichtshof diese Verletzung fest,
wenn er nicht die Wahl für ungültig er-
klärt.“

Artikel 12

Zuständigkeitsvorbehalt

Soweit durch dieses Gesetz Rechtsver-
ordnungen geändert werden, bleibt die
Befugnis der zuständigen Stellen, die
Verordnungen künftig zu ändern oder
aufzuheben, unberührt.

Artikel 13

Übergangsvorschriften

(1) Für Direktwahlen, deren Wahltag
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Gesetzes bereits bestimmt und öffentlich
bekannt gemacht worden ist, gelten § 39
der Hessischen Gemeindeordnung und 
§ 37 der Hessischen Landkreisordnung
sowie das Hessische Kommunalwahlge-
setz in der bis dahin geltenden Fassung
fort.

(2) Für mittelbare Wahlen von haupt-
amtlichen Beigeordneten der Gemeinden
und Landkreise, deren Stellen zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes
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bereits ausgeschrieben worden sind, gel-
ten § 39a der Hessischen Gemeindeord-
nung und § 37a der Hessischen Land-
kreisordnung in der bis dahin geltenden
Fassung fort. Satz 1 gilt entsprechend für
die mittelbaren Wahlen der Verbandsdi-
rektorin und des Verbandsdirektors sowie
der hauptamtlichen Beigeordneten des
Regionalverbandes FrankfurtRheinMain
und für den Landesdirektor und den
hauptamtlichen Beigeordneten des Lan-
deswohlfahrtsverbandes Hessen.

(3) Für bis zum 29. Februar 2016 durch
Direktwahl im Sinne von Abs. 1 gewählte
hauptamtliche Wahlbeamte gilt für den
Eintritt in den Ruhestand in der laufenden
Amtszeit § 6 des Hessischen Beamtenge-
setzes in der bis zum Inkrafttreten dieses
Gesetzes geltenden Fassung fort. Bei al-
len weiteren sich unmittelbar anschlie-
ßenden Amtszeiten in einem Amt als
hauptamtlicher Wahlbeamter im Sinne
von Satz 1 oder Abs. 4 Satz 1 gilt § 6 des
Hessischen Beamtengesetzes mit Ausnah-
me der Abs. 7 und 9 in der bis zum In-
krafttreten dieses Gesetzes geltenden
Fassung fort; die §§ 33 bis 35 des Hessi-
schen Beamtengesetzes finden keine An-
wendung.

(4) Für bis zum 29. Februar 2016 durch
mittelbare Wahl im Sinne von Abs. 2 ge-
wählte hauptamtliche Wahlbeamte gilt
für den Eintritt in den Ruhestand in der
laufenden Amtszeit § 6 des Hessischen
Beamtengesetzes in der bis zum Inkraft-
treten dieses Gesetzes geltenden Fassung
fort. Bei allen weiteren sich unmittelbar
anschließenden Amtszeiten in einem Amt
als hauptamtlicher Wahlbeamter im Sinne
von Satz 1 oder Abs. 3 Satz 1 gilt § 6 des
Hessischen Beamtengesetzes mit Ausnah-
me der Abs. 2, 5 Satz 2, Abs. 6 und 9 in
der bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes
geltenden Fassung fort; die §§ 33 bis 35
des Hessischen Beamtengesetzes finden
keine Anwendung.

(5) Abweichend von § 6 Abs. 6 des
Hessisches Beamtengesetzes treten Be-

amtinnen und Beamte auf Zeit, die nicht
als Wahlbeamtinnen oder Wahlbeamte
unmittelbar gewählt sind und deren lau-
fende Amtszeit am 28. Februar 2014 noch
nicht beendet war, weiterhin mit dem En-
de des Monats, in dem sie das 65. Lebens-
jahr vollendet haben, in den Ruhestand.
Die Vertretungskörperschaft kann jedoch
in geheimer Abstimmung beschließen,
dass eine Wahlbeamtin oder ein Wahlbe-
amter auf Zeit, die oder der noch dienstfä-
hig ist, mit ihrer oder seiner Zustimmung
bis zum Ende der laufenden Amtszeit,
längstens jedoch bis zur Vollendung des
68. Lebensjahres, im Amt bleibt; der Be-
schluss ist frühestens sechs Monate vor
dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt zuläs-
sig.

(6) Für Bürgerentscheide, deren Ab-
stimmungstag zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes bereits bestimmt
und öffentlich bekannt gemacht worden
ist, gilt das Hessische Kommunalwahlge-
setz in der bis dahin geltenden Fassung
fort.

(7) Der Beschluss nach § 16 Abs. 2 
Satz 3 Nr. 4 des Kommunalwahlgesetzes
in der Fassung, die er durch Art. 8 Nr. 3
Buchst. b erhält, kann für die im Jahr
2016 stattfindenden Kommunalwahlen bis
zum Ablauf des 30. Juni 2015 gefasst wer-
den.

(8) Für die Prüfung der Wahl des neun-
zehnten Landtages des Landes Hessen
gelten das Landtagswahlgesetz und § 15
Abs. 3 des Wahlprüfungsgesetzes sowie 
§ 52 des Gesetzes über den Staatsge-
richtshof in der bis zum Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Gesetzes geltenden
Fassung fort.

Artikel 14

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.
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Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 28. März 2015

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

B o u f f i e r d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t  

B e u t h
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Aufgrund des 

1. § 90 Abs. 5 Satz 1 der Handwerksord-
nung in der Fassung vom 24. Septem-
ber 1998 (BGBl. I S. 3074, 2006 I 
S. 2095), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749), 

2. § 124b Satz 1 und 2 der Handwerks-
ordnung,

3. § 36 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten in der Fassung
vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602),
zuletzt geändert durch Gesetz vom
10. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3786),

verordnet die Landesregierung:

4. § 113 Abs. 3 Satz 3 und 4 der Hand-
werksordnung in Verbindung mit § 12
Nr. 4 der Delegationsverordnung vom
12. Dezember 2007 (GVBl. I S. 859),
zuletzt geändert durch Verordnung
vom 7. Dezember 2012 (GVBl. S. 562),

verordnet auf Antrag der Handwerks-
kammer der Minister für Wirtschaft, Ener-
gie, Verkehr und Landesentwicklung:

§ 1

Es umfasst der Bezirk

1. der Handwerkskammer Frankfurt-
Rhein-Main die Städte Darmstadt,
Frankfurt am Main und Offenbach am
Main sowie die Landkreise Bergstraße,
Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau und
Offenbach, den Hochtaunuskreis, den
Main-Taunus-Kreis und den Oden-
waldkreis,

2. der Handwerkskammer Kassel die
Stadt Kassel sowie die Landkreise Ful-
da, Hersfeld-Rotenburg, Kassel, Mar-
burg-Biedenkopf, Schwalm-Eder,
Waldeck-Frankenberg und Werra-
Meißner, 

3. der Handwerkskammer Wiesbaden die
Landeshauptstadt Wiesbaden, den
Lahn-Dill-Kreis, den Main-Kinzig-
Kreis, den Rheingau-Taunus-Kreis,
den Vogelsbergkreis, den Wetterau-
kreis sowie die Landkreise Gießen und
Limburg-Weilburg.

§ 2

(1) Die Handwerkskammer ist zustän-
dige Behörde für die

1. Erteilung einer Ausübungsberechti-
gung für ein anderes Gewerbe nach 
§ 7a der Handwerksordnung und für
zulassungspflichtige Handwerke nach
§ 7b der Handwerksordnung,

2. Erteilung einer Ausnahmebewilligung
zur Eintragung in die Handwerksrolle
nach § 8 der Handwerksordnung,

3. Erteilung einer Ausnahmebewilligung
zur Eintragung in die Handwerksrolle
nach § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der Hand-
werksordnung in Verbindung mit Ab-
schnitt 1 der EU/EWR-Handwerk-Ver-
ordnung vom 20. Dezember 2007
(BGBl. I S. 3075),

4. Gestattung der grenzüberschreitenden
Dienstleistungserbringung nach § 9
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 der Handwerksord-
nung in Verbindung mit Abschnitt 2
der EU/EWR-Handwerk-Verordnung
in einem zulassungspflichtigen Hand-
werk ohne gewerbliche Niederlassung
im Inland und

5. Einziehung der Handwerkskammer-
beiträge der Inhaber von Betrieben ei-
nes Handwerks oder handwerksähnli-
chen Gewerbes und der Mitglieder der
Handwerkskammer nach § 90 Abs. 3
der Handwerksordnung (§ 113 Abs. 3
Satz 1 der Handwerksordnung).

(2) Zuständige Behörde für die Unter-
sagung des selbstständigen Betriebs eines
zulassungspflichtigen Handwerks als ste-
hendes Gewerbe nach § 16 Abs. 3 Satz 1
der Handwerksordnung ist in kreisfreien
Städten der Magistrat, im Übrigen in den
Landkreisen der Kreisausschuss. 

§ 3

(1) Zuständige Verwaltungsbehörde
für die Verfolgung und Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten nach den §§ 117
und 118 Abs. 1 Nr. 1 und 2 der Hand-
werksordnung ist in kreisfreien Städten
der Magistrat, im Übrigen in den Land-
kreisen der Kreisausschuss.

(2) Zuständige Verwaltungsbehörde
für die Verfolgung und Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten nach 

§ 118 Abs. 1 Nr. 3 bis 7 der Handwerks-
ordnung ist das Regierungspräsidium.

§ 4

Es werden aufgehoben:

1. die Verordnung über die Neugliede-
rung der Handwerkskammern vom 
7. September 1978 (GVBl. I S. 515)2),

2. die Verordnung über die Zuständigkeit
für die Verfolgung und Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten nach den 
§§ 117 und 118 der Handwerksord-
nung vom 26. Januar 1982 (GVBl. I
S. 27), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 29. November 2010 (GVBl. I
S. 450)3), 

3. die Verordnung über die Einziehung
von Handwerkskammerbeiträgen vom
28. März 1973 (GVBl. I S. 149)4).

1) FFN 50-50
2) Hebt auf FFN 50-27
3) Hebt auf FFN 510-11
4) Hebt auf FFN 515-6

Verordnung
über die Bezirke der Handwerkskammern und über die Zuständigkeiten

nach der Handwerksordnung
(Handwerksordnungsausführungsverordnung – HwOAV)1)

Vom 24. März 2015
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§ 5

Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2015
in Kraft. 

Wiesbaden, den 24. März 2015

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  M i n i s t e r

B o u f f i e r f ü r  W i r t s c h a f t ,  E n e r g i e ,  
Ve r k e h r  u n d

L a n d e s e n t w i c k l u n g

A l - Wa z i r
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Aufgrund des § 23 Abs. 3 Satz 1 des
Hessischen Beamtengesetzes vom 27. Mai
2013 (GVBl. S. 218, 508), geändert durch
Gesetz vom 20. November 2013 (GVBl. 
S. 578), verordnet die Ministerin für Um-
welt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz im Einvernehmen mit dem
Ministerium des Innern und für Sport, dem
Direktor des Landespersonalamtes und der
Landespersonalkommission:

Inhaltsübersicht

ERSTER TEIL

Allgemeines

§ 1 Einstellungsvoraussetzungen

§ 2 Einstellungs- und
Ausbildungsbehörden

§ 3 Bewerbung im Bergfach
und Antragstellung im 
Markscheidefach

§ 4 Dienstbezeichnung

§ 5 Umfang und Dauer des
Vorbereitungsdienstes

ZWEITER TEIL

Ausbildung

§ 6 Ziel

§ 7 Dauer und Einteilung

§ 8 Ablauf und Organisation

DRITTER TEIL

Große Staatsprüfung

§ 9 Zweck der Großen Staatsprüfung

§ 10 Prüfungsausschüsse

§ 11 Meldung und Zulassung
zur Großen Staatsprüfung

§ 12 Durchführung der Großen
Staatsprüfung

§ 13 Häusliche Prüfungsarbeit

§ 14 Aufsichtsarbeiten

§ 15 Mündliche Prüfung

§ 16 Bewertung der Prüfungsleistungen

§ 17 Prüfungsniederschrift

§ 18 Versäumnis

§ 19 Nachteilsausgleich

§ 20 Täuschungsversuch, ordnungswid-
riges Verhalten

§ 21 Prüfungsergebnis und Zeugnis

§ 22 Wiederholung der Großen
Staatsprüfung

§ 23 Einsicht in die Prüfungsakte

§ 24 Bezeichnung

VIERTER TEIL

Schlussvorschriften

§ 25 Übergangsvorschrift

§ 26 Aufhebung bisherigen Rechts

§ 27 Inkrafttreten 

ERSTER TEIL

Allgemeines

§ 1

Einstellungsvoraussetzungen

In den Vorbereitungsdienst der Lauf-
bahn des höheren technischen Dienstes
im Bergfach oder Markscheidefach kann
eingestellt werden, wer 

1. die Voraussetzungen nach dem Beam-
tenstatusgesetz vom 17. Juni 2008
(BGBl. I S. 1010), geändert durch Ge-
setz vom 5. Februar 2009 (BGBl. I
S. 160), in Verbindung mit dem Hes-
sischen Beamtengesetz und der Hes-
sischen Laufbahnverordnung vom 
17. Februar 2014 (GVBl. S. 57) erfüllt
und

2. den Abschluss als Master of Science
oder Master of Engineering

a) im Bergfach mit den Studiengän-
gen „Bergbau, Rohstoffgewinnung,
Geotechnik“ oder vergleichbaren
Fachrichtungen oder

b) im Markscheidefach mit dem Studi-
engang „Markscheidewesen“ oder
vergleichbaren Fachrichtungen
oder einen gleichwertigen Hoch-
schulabschluss besitzt.

§ 2

Einstellungs- und 
Ausbildungsbehörden

Zuständige Behörde für die Einstel-
lung in den Vorbereitungsdienst ist das
Regierungspräsidium Darmstadt als Berg-
behörde (Einstellungsbehörde). Zuständi-
ge Behörde für die Ausbildung im Berg-
fach ist das Regierungspräsidium als
Bergbehörde, im Markscheidefach das
Regierungspräsidium Darmstadt als Berg-
behörde (Ausbildungsbehörde).

§ 3

Bewerbung im Bergfach und
Antragstellung im Markscheidefach

(1) Die Bewerbung um Einstellung in
den Vorbereitungsdienst im Bergfach
oder der Antrag auf Einstellung in den*) FFN 322-140

Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den höheren technischen Dienst 
– Berg- und Markscheidefach – (BergMarkAPO) �*)

Vom 9. März 2015
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Vorbereitungsdienst im Markscheidefach
ist bei der Einstellungsbehörde einzurei-
chen.

(2) Der Bewerbung oder dem Antrag
sind beizufügen:

1. ein Lebenslauf,

2. eine Kopie über den Nachweis der
Studienzugangsberechtigung,

3. Kopien von Zeugnissen über abgeleg-
te Universitäts- oder Technische Hoch-
schulprüfungen (Bachelor-Abschluss
oder Diplom-Vorprüfung und Master-
Abschluss oder Diplom-Hauptprü fung)
oder Kopien über entsprechende Ab-
schlüsse ausländischer Universitäten
oder Technischer Hochschulen,

4. Kopien der Urkunden über die Verlei-
hung der akademischen Grade, die
durch den Abschluss der Studiengän-
ge nach § 1 Nr. 2 Buchst. a oder b er-
worben wurden, und

5. eine Erklärung, ob Vorstrafen vorlie-
gen oder ein gerichtliches Strafverfah-
ren oder ein Ermittlungsverfahren der
Staatsanwaltschaft gegen die Bewer-
berin, den Bewerber, die Antragstelle-
rin oder den Antragsteller anhängig
ist.

(3) Auf Verlangen der Einstellungsbe-
hörde haben die Bewerberinnen, Bewer-
ber, Antragstellerinnen und Antragsteller

1. a) die Geburtsurkunde, gegebenen-
falls Eheurkunde, Lebenspartner-
schaftsurkunde und Ge burts urkun -
den von Kindern,

b) den Nachweis der Staatsangehörig-
keit,

c) ein amtsärztliches Zeugnis über die
Dienstfähigkeit

vorzulegen und

2. ein Führungszeugnis zur Vorlage bei
der Einstellungsbehörde zu beantra-
gen und dies nachzuweisen.

§ 4

Dienstbezeichnung

Die in den Vorbereitungsdienst einge-
stellten Personen werden unter Berufung
in das Beamtenverhältnis auf Widerruf im
Bergfach zu Bergreferendarinnen und
Bergreferendaren und im Markscheide-
fach zu Bergvermessungsreferendarinnen
und Bergvermessungsreferendaren er-
nannt.

§ 5

Umfang und Dauer
des Vorbereitungsdienstes

Der Vorbereitungsdienst umfasst die
Ausbildung und die Große Staatsprüfung
als Laufbahnprüfung. Die Ausbildung
dauert zwei Jahre. Daran schließt unmit-
telbar die Große Staatsprüfung an.  

ZWEITER TEIL

Ausbildung

§ 6

Ziel

Während der Ausbildung sollen die
Referendarinnen und Referendare auf al-
len Gebieten ihrer Laufbahn ausgebildet
und je nach Fachrichtung mit den Aufga-
ben des höheren technischen Dienstes im
Berg- oder Markscheidefach vertraut ge-
macht werden. Über das Fachwissen hi-
naus soll das Verständnis für rechtliche,
wirtschaftliche und soziale Fragen sowie
Führungsaufgaben gefördert werden.

§ 7

Dauer und Einteilung

(1) Die Ausbildung im Bergfach um-
fasst:

1. acht Monate im Betrieb eines Berg-
werksunternehmens, davon vier Mo-
nate im technischen Bereich als ver-
antwortliche Person, zwei Monate im
technisch-planerischen Bereich und
zwei Monate bei der Werksleitung,

2. 14 Monate bei der Bergbehörde in
mindestens zwei Bergaufsichtsberei-
chen, davon wenigsten sechs Monate
in einem Bergaufsichtsbereich, in dem
untertägiger Bergbau betrieben wird,

3. einen Monat bei einer Behörde für
Raumordnung und Landesplanung
und

4. einen Monat bei einer von den Refe-
rendarinnen und Referendaren ge-
wählten Behörde für Umweltschutz.

Die fachlichen Anforderungen der einzel-
nen Ausbildungsabschnitte ergeben sich
aus Anlage 1.

(2) Die Ausbildung im Markscheide-
fach umfasst:

1. fünf Monate bei Bergwerksunterneh-
men,

2. zwei Monate beim Hessischen Landes-
amt für Umwelt und Geologie,

3. zwei Monate beim Hessischen Landes-
amt für Bodenmanagement und Geo-
information,

4. zwei Monate bei einem Amt für Bo-
denmanagement,

5. einen Monat bei einer Behörde für
Raumordnung und Landesplanung,

6. einen Monat bei einer von den Refe-
rendarinnen und  Referendaren ge-
wählten Behörde für Verkehr oder
Umweltschutz und

7. elf Monate bei der für markscheideri-
sche Angelegenheiten zuständigen
Bergbehörde.

Die fachlichen Anforderungen der einzel-
nen Ausbildungsabschnitte ergeben sich
aus Anlage 2.

(3) Bestandteil der Ausbildung nach
Abs. 1 oder 2 sind Seminare von insge-
samt sechs Wochen Dauer über

Anlage 1

Anlage 2
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1. Organisation und Führungsaufbau von
Unternehmen und Behörden,

2. Arbeitsrecht, Arbeits- und Gesund-
heitsschutz,

3. kommunikative und soziale Kompe-
tenz,

4. Bergwirtschaft einschließlich Kosten-,
Finanzierungs- und Bilanzfragen und

5. Informationstechnik.

(4) Die Referendarinnen und Referen-
dare haben sich während der Ausbildung
bei der Bergbehörde insgesamt 20 Ar-
beitstage im Rahmen von Befahrungen
über geologische, technische, bergrechtli-
che, volkswirtschaftliche, umwelt- und so-
zialpolitische Belange von Bergbaubetrie-
ben, -branchen oder mit dem Bergbau in
Verbindung stehenden Wirtschaftszwei-
gen, die sie im Rahmen ihrer übrigen
Ausbildung nicht kennen gelernt haben,
zu unterrichten und darüber Nachweis zu
erbringen. Die Referendarinnen und Re-
ferendare haben über die Befahrungen
einen von der Ausbildungsleiterin oder
dem Ausbildungsleiter zu bestätigenden
Plan aufzustellen.

§ 8

Ablauf und Organisation

(1) Die Einstellungsbehörde bestellt,
soweit sie nicht selbst Ausbildungsbehör-
de ist im Einvernehmen mit der Ausbil-
dungsbehörde, eine dort beschäftigte Be-
amtin oder einen dort beschäftigten Be-
amten zur Ausbildungsleiterin oder zum
Ausbildungsleiter. Zur Ausbildungsleite-
rin oder zum Ausbildungsleiter kann

1. im Bergfach nur bestellt werden, wer
durch Ablegung der Zweiten oder
Großen Staatsprüfung die Befähigung
zum höheren technischen Dienst im
Bergfach erworben hat,

2. im Markscheidefach nur bestellt wer-
den, wer durch Ablegung der Zweiten
oder Großen Staatsprüfung die Befähi-
gung zum höheren technischen Dienst
im Markscheidefach erworben hat.

(2) Die Ausbildungsleiterin oder der
Ausbildungsleiter weist die Referendarin-
nen und Referendare für die einzelnen
Ausbildungsabschnitte den Ausbildungs-
stellen zu und überwacht deren prakti-
sche und theoretische Ausbildung. Die In-
halte und Dauer der Ausbildungsab-
schnitte bei der Bergbehörde und die
Teilnahme an Seminaren richten sich
nach einem von der Ausbildungsleiterin
oder vom Ausbildungsleiter aufzustellen-
den Ausbildungsplan.

(3) Die Ausbildungsstellen haben für
die Ausbildungsabschnitte nach § 7 
Abs. 1 oder 2 jeweils eine Beurteilung
über Kenntnisse, Fähigkeiten und Leis-
tungen der Referendarinnen und Referen-
dare abzugeben. Die Beurteilung muss
erkennen lassen, mit welchen Aufgaben
die Referendarinnen und Referendare be-
schäftigt worden sind und ob sie das Ziel
des Ausbildungsabschnittes erreicht ha-
ben. Sie hat eine Bewertung der während

des Ausbildungsabschnittes erbrachten
Leistungen nach Maßgabe des § 16 Abs. 3
zu enthalten. Die Beurteilungen sind der
Ausbildungsleiterin oder dem Ausbil-
dungsleiter vorzulegen. Diese oder dieser
gibt den Referendarinnen und Referenda-
ren die Beurteilung in Kopie zur Kenntnis.
Den Referendarinnen und Referendaren
ist Gelegenheit zu geben, sich zu der Be-
urteilung zu äußern. Die Kenntnisgabe
und die Äußerung sind aktenkundig zu
machen und zu der Ausbildungsakte zu
nehmen.

(4) Die Teilnahme an den Seminaren
nach § 7 Abs. 3 ist von der jeweiligen aus-
bildenden Stelle zu bescheinigen. Die Be-
scheinigung ist der Ausbildungsleiterin
oder dem Ausbildungsleiter vorzulegen.

(5) Die Ausbildungsleiterin oder der
Ausbildungsleiter kann im Einzelfall aus
wichtigem Grund die Dauer der Ausbil-
dungsabschnitte ändern, soweit dies mit
dem Ziel des Vorbereitungsdienstes ver-
einbar ist. Dabei darf die Ausbildungszeit
nach § 5 Satz 2 nicht überschritten wer-
den.

(6) Sind Referendarinnen und Referen-
dare an der Teilnahme an einem oder
mehreren in § 7 Abs. 1 oder 2 vorge-
schriebenen Ausbildungsabschnitten ver-
hindert, so bestimmt die Ausbildungslei-
terin oder der Ausbildungsleiter unter Be-
rücksichtigung des Kenntnis- und Leis-
tungsstandes der Referendarinnen und
Referendare nach deren Anhörung, auf
welche Art und für welche Zeitdauer die
Referendarinnen und Referendare auf an-
dere Weise den Zielen des versäumten
Ausbildungsabschnittes gerecht werden
können.

(7) Die Ausbildungsbehörde kann die
Referendarinnen und Referendare mit de-
ren Zustimmung im Interesse ihrer Aus-
bildung vorübergehend einer anderen
Behörde zuweisen.

(8) Wird das Ziel eines Ausbildungsab-
schnittes nicht erreicht, kann die Ausbil-
dungsbehörde im Einvernehmen mit der
Einstellungsbehörde die Dauer des jewei-
ligen Ausbildungsabschnittes angemes-
sen verlängern. Dabei darf die Ausbil-
dungszeit nach § 5 Satz 2 nicht über-
schritten werden.

DRITTER TEIL

Große Staatsprüfung

§ 9

Zweck der Großen Staatsprüfung

Die Große Staatsprüfung dient der
Feststellung, ob die Referendarinnen und
Referendare nach ihren fachlichen und
allgemeinen Kenntnissen, nach ihrem
praktischen Geschick in der Erledigung
der Geschäfte und nach dem Gesamtbild
ihrer Persönlichkeit für die Laufbahn des
höheren technischen Dienstes im Berg-
fach oder Markscheidefach geeignet sind.
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§ 10

Prüfungsausschüsse

(1) Die Große Staatsprüfung im Berg-
fach wird vor dem gemeinsamen Prü-
fungsausschuss für den höheren Staats-
dienst im Bergfach nach der Verwaltungs-
vereinbarung über einen gemeinsamen
Prüfungsausschuss für den höheren
Staatsdienst im Bergfach vom 10. Januar
1955 (BWMBl. S. 51), zuletzt geändert
durch Verwaltungsabkommen vom 
28. Februar 1996/24. Juni 1996 (BAnz. 
S. 8629), abgelegt.

(2) Die Große Staatsprüfung im Mark-
scheidefach wird vor dem gemeinsamen
Prüfungsausschuss für den höheren
Staatsdienst im Markscheidefach nach
dem Verwaltungsabkommen über die
einheitliche Ausbildung und Prüfung für
den höheren Staatsdienst im Markschei-
defach in der Fassung vom 1. Juni 1998
(Anlage 3) abgelegt.

§ 11

Meldung und Zulassung zur Großen
Staatsprüfung

(1) Die Ausbildungsbehörde meldet
die Referendarinnen und Referendare
spätestens einen Monat vor dem Ende der
Ausbildungszeit zur Prüfung beim Prü-
fungsausschuss an. Dem Prüfungsaus-
schuss sind die Beurteilungen nach § 8
Abs. 3 und Bescheinigungen nach § 8
Abs. 4 zuzusenden.

(2) Die oder der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses lässt eine Referendarin
oder einen Referendar zur Prüfung zu,
wenn die Gesamtbewertung der Ausbil-
dung mindestens „ausreichend“ ist. Zur
Ermittlung der Gesamtbewertung ist zu-
nächst für jeden Ausbildungsabschnitt
nach § 7 Abs. 1 oder 2 die bei der Bewer-
tung vergebene Punktzahl mit der Anzahl
der Monate des jeweiligen Ausbildungs-
abschnitts zu multiplizieren, nachfolgend
sind die Ergebnisse zu addieren und die
Summe ist durch 24 zu dividieren; § 16
Abs. 5 gilt entsprechend. In der Zulas-
sungsentscheidung sind Ort und Zeit-
punkt für die Aushändigung des Themas
der häuslichen Prüfungsarbeit mitzutei-
len.

(3) Sofern eine Zulassung nach Abs. 2
Satz 1 nicht erfolgt, ordnet die oder der
Vorsitzende des Prüfungsausschusses an,
in welchem Umfang Teile der Ausbildung
zu wiederholen und welche Leistungen
dabei zu erbringen sind. Die gesamte
Ausbildungszeit darf sich dadurch um
höchstens 6 Monate verlängern. Wird
nach der Verlängerung erneut die Zulas-
sung zur Prüfung nicht erteilt, gilt die
Große Staatsprüfung als nicht bestanden.

§ 12

Durchführung der
Großen Staatsprüfung

(1) Die Große Staatsprüfung besteht
aus einer häuslichen Prüfungsarbeit, drei

Aufsichtsarbeiten und einer mündlichen
Prüfung. Sie beginnt mit der häuslichen
Prüfungsarbeit. Ihr folgen die Aufsichtsar-
beiten und die mündliche Prüfung.

(2) Die oder der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses,

1. bestimmt das Thema der häuslichen
Prüfungsarbeit und stellt die Aufgaben
für die schriftlichen Aufsichtsarbeiten,

2. setzt Ort und Zeit für die Anfertigung
der Aufsichtsarbeiten und die mündli-
che Prüfung fest,

3. veranlasst die Ladung der Referenda-
rinnen und Referendare zu den Prü-
fungsleistungen nach Nr. 2 und

4. bestimmt die für die Überwachung der
Aufsichtsarbeiten zuständige Stelle.

§ 13

Häusliche Prüfungsarbeit

(1) In der häuslichen Prüfungsarbeit

1. im Bergfach ist ein Thema aus der
bergbehördlichen Praxis,

2. im Markscheidefach ist ein Thema aus
dem Bereich des Markscheidewesens

zu behandeln.

(2) Die häusliche Prüfungsarbeit ist in-
nerhalb von acht Wochen nach Aushändi-
gung des Themas der Geschäftsstelle des
Prüfungsausschusses einzureichen. Auf
Antrag der Referendarin oder des Refe-
rendars kann die oder der Vorsitzende
des Prüfungsausschusses die Frist verlän-
gern, sofern die Referendarin oder der
Referendar aus nicht von ihr oder ihm zu
vertretenden Gründen an der rechtzeiti-
gen Fertigstellung der Arbeit gehindert
ist. Im Falle einer Übersendung ist für die
Wahrung der Frist das Datum der Aufga-
be bei einem Zustelldienst maßgeblich.
Am Schluss der Arbeit hat die Referenda-
rin oder der Referendar zu versichern,
dass sie oder er diese ohne fremde Hilfe
angefertigt und sich dabei keiner anderen
als der von ihr oder ihm angegebenen
Hilfsmittel bedient hat.

(3) Wird die häusliche Arbeit nicht
rechtzeitig eingereicht oder mit der Note
„ungenügend“ bewertet, so ist eine Teil-
nahme an der weiteren Prüfung ausge-
schlossen; die Große Staatsprüfung gilt
als nicht bestanden.

§ 14

Aufsichtsarbeiten

(1) Die Aufsichtsarbeiten sind an drei
aufeinander folgenden Tagen zu fertigen.
Für jede Arbeit stehen fünf Stunden Bear-
beitungszeit zur Verfügung.

(2) Im Bergfach ist eine Aufgabe aus
den in § 15 Abs. 1 Nr. 1 und 2, eine Auf-
gabe aus den in § 15 Abs. 1 Nr. 3 und ei-

Anlage 3
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ne Aufgabe aus den in § 15 Abs. 1 Nr. 4
genannten Gebieten zu entnehmen. Im
Markscheidefach ist eine Aufgabe aus
den in § 15 Abs. 2 Nr. 1 und 2, eine Auf-
gabe aus den in § 15 Abs. 2 Nr. 3 und ei-
ne Aufgabe aus den in § 15 Abs. 2 Nr. 4
genannten Gebieten zu entnehmen. Für
jede Aufsichtsarbeit sind zwei Themen
zur Auswahl zu stellen.

(3) Die beiden Themen für jede Auf-
sichtsarbeit sind der zuständigen Stelle
nach § 12 Abs. 2 Nr. 4 getrennt für jede
Referendarin oder jeden Referendar in
verschlossenen Umschlägen zuzuleiten.
Mit der Zuleitung der Umschläge sind der
zuständigen Stelle nach § 12 Abs. 2 Nr. 4
für jedes Thema die zulässigen Hilfsmittel
anzugeben. Diese sind in der Prüfung zur
Verfügung zu stellen. Die Umschläge sind
erst bei Beginn der jeweiligen Aufsichts-
arbeiten in Gegenwart der Referendarin
oder des Referendars zu öffnen. Vor Be-
ginn der Aufsichtsarbeiten weist die Auf-
sicht führende Person auf die Folgen von
Täuschungsversuchen und ordnungswid-
rigem Verhalten hin.

(4) Die Aufsicht führenden Personen
fertigen Niederschriften an und vermer-
ken in ihnen Beginn und Ende der Bear-
beitungszeit sowie jede Unregelmäßig-
keit. Die abgegebenen Arbeiten und Nie-
derschriften sind dem Prüfungsausschuss
unmittelbar zu übersenden.

§ 15

Mündliche Prüfung

(1) Die mündliche Prüfung im Bergfach
erstreckt sich auf die Gebiete

1. Bergtechnik, Arbeits- und Gesund-
heitsschutz,

2. Verfahrenstechnik und Umweltschutz
im Bergbau,

3. Bergwirtschaft und

4. Bergrecht, Staats- und Verfassungs-
recht, Allgemeines Verwaltungsrecht,
Verwaltungsverfahrensrecht, Verwal-
tungsvorschriften und soweit für die
Bergaufsicht von Bedeutung Polizei-
und Ordnungsrecht, Arbeitsschutz-
recht, Umweltrecht, Sprengstoffrecht,
Wasserrecht, Straf- und Ordnungswid-
rigkeitenrecht.

(2) Die mündliche Prüfung im Mark-
scheidefach erstreckt sich auf die Gebiete

1. Anfertigung und Nachtragung des
Risswerks, Geologie und Geophysik
bei der bergbaulichen Betriebsplanung
und im Betriebsablauf, markscheideri-
sche Fragen im Zusammenhang mit
der Grubensicherheit, Erfassung und
Beurteilung bergbaubedingter Bewe-
gungen über und unter Tage,

2. markscheiderisches Vorschriftenwe-
sen, markscheiderische Aufgaben der
Bergbehörde, Normen für das Mark-

scheidewesen, allgemeines Vermes-
sungswesen, Grundzüge der Landes-
vermessung,

3. Bergwirtschaft und Bergtechnik unter
dem Gesichtspunkt markscheideri-
scher Berufsaufgaben und

4. Bergrecht, Staats- und Verfassungs-
recht, Allgemeines Verwaltungsrecht,
Verwaltungsverfahrensrecht, Liegen-
schaftsrecht, haftungsrechtliche Stel-
lung des Markscheiders aus dem bür-
gerlichen Recht, Wasserrecht, Umwelt-
recht.

(3) In der mündlichen Prüfung ist ein
freier Vortrag aus den Akten zu halten;
stichwortartige Notizen sind als Hilfestel-
lung zugelassen. Die Akten sind den Re-
ferendarinnen und Referendaren am drit-
ten Arbeitstag vor dem Prüfungstag zu
übergeben. Sie haben den Vortrag ohne
fremde Hilfe vorzubereiten.

(4) Die Prüfung einer Referendarin
oder eines Referendars soll in der Regel
75 Minuten dauern, davon sollen etwa 
10 bis 15 Minuten für den Aktenvortrag
verwendet werden. Mehr als vier Refe-
rendarinnen und Referendare sollen nicht
gleichzeitig geprüft werden. Die Prüfung
kann durch eine angemessene Pause un-
terbrochen werden.

(5) Die Prüfung ist nicht öffentlich. Ei-
ne Vertreterin oder ein Vertreter des für
das Bergfach zuständigen Ministeriums
und Beauftragte der Direktorin oder des
Direktors des Landespersonalamtes kön-
nen bei der mündlichen Prüfung anwe-
send sein. Mit Zustimmung der zu prüfen-
den Referendarinnen und Referendare
kann die oder der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses dienstlich interessierten
Personen die Anwesenheit gestatten. Sie
oder er hat hierbei auf eine zahlenmäßige
Beschränkung hinzuwirken. Sie oder er
kann eine geeignete Person zur Anferti-
gung der Prüfungsniederschrift hinzuzie-
hen. Satz 2 und 3 gelten nicht für die Be-
ratung.

§ 16

Bewertung der Prüfungsleistungen

(1) Der Prüfungsausschuss entscheidet
über die einzelnen Prüfungsleistungen
und stellt die Gesamtnote einschließlich
Punktzahl fest.

(2) Die häusliche Prüfungsarbeit und
die Aufsichtsarbeiten sind von zwei Mit-
gliedern des Prüfungsausschusses unab-
hängig voneinander zu beurteilen und
mit einem Bewertungsvorschlag zu verse-
hen. Die Leistungen in den in § 15 Abs. 1
oder 2 aufgeführten Prüfungsgebieten
und im Vortrag nach § 15 Abs. 3 werden
mit einer Note einschließlich Punktzahl
einzeln bewertet.

(3) Die einzelnen Prüfungsleistungen
sind wie folgt zu bewerten:
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(4) Die Gesamtnote wird aus den
Punktzahlen der häuslichen Prüfungsar-
beit, der Aufsichtsarbeiten und der münd-
lichen Prüfung sowie der Punktzahl der
Gesamtbewertung der Ausbildung nach 
§ 11 Abs. 2 Satz 2 gebildet. Dabei werden
die häusliche Prüfungsarbeit zweifach
und die übrigen Prüfungsleistungen so-
wie die Gesamtbewertung der Ausbil-
dung jeweils einfach gezählt. Die Ge-
samtnote ergibt sich aus dem Durch-
schnitt der gewichteten Einzelpunktzah-
len.

(5) Die Bestimmung einer Gesamtnote
ist nach den Zuordnungen in § 20 Abs. 2
Satz 2 der Hessischen Laufbahnverord-
nung vorzunehmen. Der errechnete
Punktwert ist hinter der Gesamtnote in
Klammern zu vermerken.

(6) Die Große Staatsprüfung ist bestan-
den, wenn die Gesamtnote mindestens
„ausreichend“ ist und nicht mehr als zwei
Einzelbewertungen schlechter als „aus-
reichend“ sind.

§ 17

Prüfungsniederschrift

(1) Über den Verlauf der Großen
Staatsprüfung ist eine Niederschrift zu
fertigen, in der

1. der Name der Referendarin oder des
Referendars,

2. die geprüften Sach- und Rechtsgebie-
te,

3. die Bewertungen der häuslichen Prü-
fungsarbeit und Aufsichtsarbeiten,

4. die Bewertungen der mündlichen Prü-
fung,

5. die Gesamtnote der Prüfung und

6. etwaige Unregelmäßigkeiten

festgehalten werden. Sie ist von der oder
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschus-
ses zu unterschreiben.

(2) Eine Kopie der Niederschrift ist mit
den Kopien der Prüfungsarbeiten der Ein-
stellungsbehörde zu übersenden.

§ 18

Versäumnis

(1) Sind Referendarinnen und Referen-
dare durch Krankheit oder aus anderen
von ihnen nicht zu vertretenden Gründen
an der Ablegung der Großen Staatsprü-
fung oder einzelner Prüfungsleistungen
verhindert, so haben sie dies unverzüg-
lich nachzuweisen. In Krankheitsfällen ist
ein ärztliches, auf Verlangen ein amts-
ärztliches Zeugnis vorzulegen. Die oder
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses
entscheidet, ob von den Referendarinnen
und Referendaren nicht zu vertretende
Verhinderungen vorliegen (triftiger
Grund).

(2) Eine aus triftigem Grund abgebro-
chene oder nicht angefertigte häusliche
Prüfungsarbeit oder Aufsichtsarbeit ist
nachzuholen. § 12 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 gilt
entsprechend. Für nachzuholende Arbei-
ten sind neue Aufgaben zu stellen. Be-
reits abgelieferte Arbeiten werden als
Prüfungsarbeiten gewertet.

(3) Eine aus triftigem Grund abgebro-
chene oder nicht angetretene mündliche
Prüfung gilt als nicht abgelegt. Sie ist
nachzuholen.

(4) Bleiben die Referendarinnen und
Referendare ohne triftigen Grund einer
Aufsichtsarbeit oder der mündlichen Prü-
fung fern, so gilt die Große Staatsprüfung
als nicht bestanden.

§ 19

Nachteilsausgleich

Ist eine Referendarin oder ein Referen-
dar durch eine körperliche Behinderung
oder Krankheit beeinträchtigt, eine Prü-
fungsleistung in der vorgeschriebenen

Notenstufen Punktezahlen Bewertung

sehr gut (1) 15 bis 14 Punkte für eine Leistung, die den Anforderungen in
besonderem Maße entspricht

gut (2) 13 bis 11 Punkte für eine Leistung, die den Anforderungen
voll entspricht

befriedigend (3) 10 bis   8 Punkte für eine Leistung, die im Allgemeinen den
Anforderungen entspricht

ausreichend (4) 7 bis   5 Punkte für eine Leistung, die zwar Mängel auf-
weist, aber im Ganzen den Anforderungen
noch entspricht

mangelhaft (5) 4 bis   2 Punkte für eine Leistung, die den Anforderungen
nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass
die notwendigen Grundkenntnisse vorhan-
den sind und die Mängel in absehbarer Zeit
behoben werden könnten

ungenügend (6) 1 bis   0 Punkte für eine Leistung, die den Anforderungen
nicht entspricht und bei der selbst die
Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass
die Mängel in absehbarer Zeit nicht beho-
ben werden können
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Art und Weise zu erbringen, ist ein ange-
messener Nachteilsausgleich zu gewäh-
ren. § 18 Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entspre-
chend.

§ 20

Täuschungsversuch,
ordnungswidriges Verhalten

(1) Versucht eine Referendarin oder
ein Referendar das Ergebnis der Prüfung
durch Täuschung zu beeinflussen oder
verstößt sie oder er sonst erheblich gegen
die Ordnung des Prüfungsverfahrens, so
soll der Prüfungsausschuss in der Regel
die betroffene Prüfungsleistung mit der
Note „ungenügend“ bewerten. Bei leich-
teren Verstößen kann er die Wiederho-
lung der betroffenen Prüfungsleistung an-
ordnen, bei schwerwiegenden Verstößen
die Große Staatsprüfung für nicht bestan-
den erklären.

(2) Wird ein Verstoß nach Abs. 1 Satz 1
erst nachträglich bekannt, so kann der
Prüfungsausschuss innerhalb von drei
Jahren seit dem Tag der mündlichen Prü-
fung das Prüfungsergebnis entsprechend
berichtigen oder die Große Staatsprüfung
für nicht bestanden erklären. Das unrich-
tige Zeugnis ist einzuziehen.

§ 21

Prüfungsergebnis und Zeugnis

(1) Die oder der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses gibt den Referendarin-
nen und Referendaren nach Beendigung
der mündlichen Prüfung die Gesamtnote
der Großen Staatsprüfung und die Noten
einschließlich der Punktzahlen der einzel-
nen Prüfungsleistungen bekannt.

(2) Haben die Referendarinnen und
Referendare die Große Staatsprüfung be-
standen, so werden ihnen von der oder
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschus-
ses die unterschriebenen Zeugnisse mit
der Gesamtnote und der Gesamtpunkt-
zahl ausgehändigt.

(3) Haben die Referendarinnen und
Referendare die Große Staatsprüfung
nicht bestanden, so werden ihnen die
Gründe des Nichtbestehens eröffnet.
Über das Nichtbestehen erhalten sie vom
Prüfungsausschuss einen mit Rechtsbe-
helfsbelehrung versehenen Bescheid.

§ 22

Wiederholung der Großen Staatsprüfung

Referendarinnen und Referendare, die
die Große Staatsprüfung nicht bestanden
haben, können sie einmal wiederholen.
Der Prüfungsausschuss bestimmt den

Zeitpunkt, ab dem die Referendarin oder
der Referendar die Prüfung wiederholen
kann. Der Zeitpunkt muss mindestens
sechs Monate und darf höchstens zwölf
Monate nach dem Tag der mündlichen
Prüfung liegen.

§ 23

Einsicht in die Prüfungsakte

Innerhalb eines Jahres nach Bekannt-
gabe der Gesamtnote der Großen Staats-
prüfung können die Referendarinnen und
Referendare in der Geschäftsstelle des
Prüfungsausschusses ihre Prüfungsakte
einschließlich der Prüfungsarbeiten und
deren Beurteilungen unter Aufsicht einse-
hen.

§ 24

Bezeichnung

Mit dem Bestehen der Großen Staats-
prüfung

1. im Bergfach wird die Befugnis zum
Führen der Bezeichnung „Bergasses-
sorin“ oder „Bergassessor“

2. im Markscheidefach wird die Befugnis
zum Führen der Bezeichnung „Asses-
sorin des Markscheidefachs“ oder „As-
sessor des Markscheidefachs“

erworben.

VIERTER TEIL

Schlussvorschriften

§ 25

Übergangsvorschrift

Für die Ausbildung und Prüfung von
Referendarinnen und Referendaren, die
vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung
in den Vorbereitungsdienst für den höhe-
ren technischen Dienst im Bergfach ein-
gestellt worden sind, sind die Regelungen
der in § 26 aufgehobenen Verordnung an-
zuwenden.

§ 26

Aufhebung bisherigen Rechts

Die Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung für den höheren technischen Dienst
im Bergfach vom 17. September 1999
(StAnz. S. 3169) wird aufgehoben.

§ 27

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft.

Wiesbaden, den 9. März 2015

D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n  
f ü r  U m w e l t ,  K l i m a s c h u t z ,  L a n d w i r t s c h a f t  u n d  Ve r b r a u c h e r s c h u t z  

H i n z
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Zu § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1:

Während der Tätigkeit als verantwort-
liche Person hat sich die Ausbildung auf
alle Arbeiten zu erstrecken, die im techni-
schen Betrieb eines Bergwerksunterneh-
mens vorkommen. Neben dem laufenden
technischen Dienst sollen die Referenda-
rinnen und Referendare das betriebliche
Regelwerk kennen und die den verant-
wortlichen Personen obliegenden schrift-
lichen Arbeiten erledigen lernen, in die
Geschäfte der technischen Betriebslei-
tung näheren Einblick gewinnen und sich
mit den bergbehördlichen Vorschriften,
Belegschaftsangelegenheiten und Sozial-
einrichtungen vertraut machen. Der Ab-
lauf der Ausbildung richtet sich nach ei-
nem von der technischen Leitung des Un-
ternehmens aufzustellenden Plan, der der
Bestätigung durch die Ausbildungsleite-
rin oder den Ausbildungsleiter bedarf.

Während der Ausbildung im tech-
nisch-planerischen Bereich und bei der
Werksleitung haben sich die Referenda-
rinnen und Referendare über die Aufga-
ben der Stabs-, Planungs- und Überwa-
chungsstellen und der Werksleitung eines
größeren Bergwerksbetriebes zu infor-
mieren. Insbesondere sollen sie einen
Überblick über die Durchführung und
Gestaltung langfristiger Planungen, Wirt-
schaftlichkeitsberechnungen und der lau-
fenden Betriebsüberwachung gewinnen.
Die Referendarinnen und Referendare
sollen nach einem von der Werksleitung
aufzustellenden Plan, der der Bestätigung
durch die Ausbildungsleiterin oder des
Ausbildungsleiters bedarf, einen Einblick
in die Arbeit aller Fachstellen im tech-
nisch-planerischen Bereich eines Berg-
werkunternehmens gewinnen.

Zu § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2:

Die Referendarinnen und Referendare
sollen alle bei der Bergbehörde vorkom-
menden Dienstgeschäfte kennen lernen.
Die Ausbildung wird durch theoretische
Unterweisungen ergänzt, die sich auf die in
§ 15 Abs. 1 genannten Prüfungsgebiete er-
strecken. Die Referendarinnen und Refe-
rendare sind zu mündlichen Vorträgen und
schriftlichen Arbeiten, dabei auch zu einer
umfangreichen schriftlichen Arbeit, heran-
zuziehen. Sie sind zur Teilnahme an semi-
naristischen Übungen, Arbeitsgemeinschaf-
ten und Übungsklausuren verpflichtet. Ih-
nen können selbständige Ausführungen
einzelner Dienstgeschäfte übertragen wer-
den, soweit dies nach dem Stand und im In-
teresse der Ausbildung unbedenklich ist.

Zu § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 4:

In diesen Ausbildungsabschnitten sol-
len die Referendarinnen und Referendare
einen Einblick in das Verhältnis zwischen
bergbaulichen und anderen Belangen er-
halten. Dabei sollen sie mit den Kriterien
vertraut gemacht werden, die bei den Ab-
wägungen der unterschiedlichen Interes-
sen von Bedeutung sind.

Während der Ausbildung bei einer Be-
hörde für Raumordnung und Landespla-
nung sollen die Referendarinnen und Re-
ferendare die Erarbeitung und Fortfüh-
rung eines Regionalplanes, in den zu-
gleich der Landschaftsrahmenplan inte-
griert wird, kennen lernen.

Während der Ausbildung bei einer Be-
hörde für Verkehr oder Umweltschutz sol-
len die Referendarinnen und Referendare
vornehmlich solche Aufgaben kennen ler-
nen, die bergbauliche Belange und Be-
lange des Umweltschutzes berühren.

Anlage 1 ( Zu § 7 Abs. 1)

Zu § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1: 

Die Ausbildung bei Bergwerksunter-
nehmen hat zum Ziel, die durch das
Hochschulstudium erworbenen Grundla-
gen zu festigen und nach der praktischen
Seite zu erweitern. Die Referendarinnen
und Referendare sollen alle Arbeiten ken-
nen lernen, die in einem Bergwerksunter-
nehmen von Markscheidern ausgeführt
werden. Sie sind vornehmlich in der
Markscheiderei und daneben eine ange-
messene Zeit in anderen Abteilungen, mit
denen Markscheider zusammenzuarbei-
ten haben, zu beschäftigen. Im Einzelnen
richtet sich der Ablauf der Ausbildung
nach einem von der Ausbildungsstelle
aufzustellenden Plan, der der Bestätigung
durch die Ausbildungsbehörde bedarf.

Zu § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2:

Während der Ausbildung beim Hessi-
schen Landesamt für Umwelt und Geolo-

gie sollen die Referendarinnen und Refe-
rendare einen Überblick über die Aufga-
ben und die Arbeitsweise dieser Behörde
erhalten und sich insbesondere mit Fra-
gen des Umweltschutzes, der Geologie
der nutzbaren Lagerstätten, der Hydro-
geologie, der Geophysik und der Inge-
nieurgeologie vertraut machen.

Zu § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und 4:

Durch die Ausbildung beim Landes-
amt für Bodenmanagement und Geoinfor-
mation soll ein Überblick über die Reali-
sierung des amtlichen geodätischen
Raumbezugssystems, die Erdoberfläche in
digitalen Landschafts- und Geländemo-
dellen, topographischen Karten und in
Fernerkundungsprodukten sowie die
Pflege der topographischen Geobasisda-
ten vermittelt werden.

Die Ausbildung bei einem Amt für Bo-
denmanagement bezweckt, die Kenntnis-

Anlage 2 (Zu § 7 Abs. 2 )
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se der Referendarinnen und Referendare
von der Entstehung, Einrichtung und
Fortführung des Liegenschaftskatasters,
seiner Verbindung mit dem Grundbuch
und seiner Bedeutung für bergbauliche
Zwecke zu vertiefen und sie oder ihn mit
Vermessungen bekannt zu machen, die
der Abmarkung und der Fortführung des
Liegenschaftskatasters sowie der Feststel-
lung und Abmarkung von Flurstücks-
grenzen dienen. Außerdem sollen sich die
Referendarinnen und Referendare mit
Fragen der Bodenschätzung vertraut ma-
chen.

Zu § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 und 6:

In diesen Ausbildungsabschnitten sol-
len die Referendarinnen und Referendare
einen Einblick in das Verhältnis zwischen
bergbaulichen und anderen Belangen er-
halten. Dabei sollen sie mit den Kriterien
vertraut gemacht werden, die bei den Ab-
wägungen der unterschiedlichen Interes-
sen von Bedeutung sind.

Während der Ausbildung bei einer Be-
hörde für Raumordnung und Landespla-
nung sollen die Referendarinnen und Re-
ferendare die Erarbeitung und Fortfüh-
rung eines Regionalplanes, in den zu-
gleich der Landschaftsrahmenplan inte-
griert wird, kennen lernen.

Während der Ausbildung bei einer Be-
hörde für Verkehr oder Umweltschutz sol-
len die Referendarinnen und Referendare
vornehmlich solche Aufgaben kennen ler-
nen, die bergbauliche Belange und Be-
lange des Umweltschutzes berühren.

Zu § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7:

Die Referendarinnen und Referendare
sollen alle bei der Bergbehörde vorkom-
menden Dienstgeschäfte kennen lernen,
insbesondere solche, die einen engen Be-
zug zum Markscheidewesen aufweisen.
Die Ausbildung erfolgt schwerpunktmä-
ßig in den markscheiderischen Organisa-
tionseinheiten. Sie wird durch theoreti-
sche Unterweisungen ergänzt, die sich
auf die in § 15 Abs. 2 aufgeführten Gebie-
te erstrecken. Den Referendarinnen und
Referendaren können selbständige Aus-
führungen einzelner Dienstgeschäfte
übertragen werden, soweit dies nach dem
Stand und im Interesse ihrer Ausbildung
unbedenklich ist. Ferner sind sie zu
mündlichen Vorträgen und schriftlichen
Arbeiten, dabei auch zu einer umfangrei-
chen schriftlichen Ausarbeitung, heranzu-
ziehen. Sie sind zur Teilnahme an semi-
naristischen Übungen und Arbeitsge-
meinschaften sowie zu Übungsklausuren
verpflichtet.

Verwaltungsabkommen über die einheit-
liche Ausbildung und Prüfung für den 
höheren Staatsdienst im Markscheidefach

Das Land Brandenburg, vertreten
durch den Ministerpräsidenten, dieser
vertreten durch den Minister für Wirt-
schaft, Mittelstand und Technologie,

das Land Hessen, vertreten durch den
Ministerpräsidenten, dieser vertreten
durch den Minister für Umwelt, Energie,
Jugend, Familie und Gesundheit,

das Land Niedersachsen, vertreten durch
den Ministerpräsidenten, dieser vertreten
durch den Minister für Wirtschaft, Tech-
nologie und Verkehr,

das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten
durch den Ministerpräsidenten, dieser
vertreten durch den Minister für Wirt-
schaft und Mittelstand, Technologie und
Verkehr,

das Saarland, vertreten durch den Minis-
terpräsidenten, dieser vertreten durch
den Minister für Umwelt, Energie und
Verkehr,

Anlage 3 (Zu § 10 Abs. 2)

Fassung des am 1. Juni 1998 in Kraft getretenen  Verwaltungsabkommens zwischen
den Regierungen der Länder Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 

Saarland und der Freistaaten Sachsen und Thüringen über die einheitliche Ausbildung und
Prüfung für den höheren Dienst im Markscheidefach

der Freistaat Sachsen, vertreten durch
den Ministerpräsidenten, dieser vertreten
durch den Minister für Wirtschaft und Ar-
beit, und

der Freistaat Thüringen, vertreten durch
den Ministerpräsidenten, dieser vertreten
durch den Minister für Landwirtschaft,
Naturschutz und Umwelt, schließen fol-
gendes Verwaltungsabkommen:

1. Die Vertragspartner verpflichten sich,
die Entwürfe zu Ausbildungs- und
Prüfungsvorschriften gemeinsam zu
beraten mit dem Ziel, daß nach Maß-
gabe des für die Vertragspartner gel-
tenden Beamtenrechts inhaltlich über-
einstimmende Vorschriften über die
Ausbildung und Prüfung für den höhe-
ren Staatsdienst im Markscheidefach
erlassen werden.

2. Jeder Vertragspartner ist bereit, Berg-
vermessungsreferendare des anderen
Vertragspartners auf dessen Antrag in
einzelnen Ausbildungsabschnitten
gastweise auszubilden.
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3. Für die Durchführung der zweiten
Staatsprüfung bilden die Länder
Brandenburg, Hessen, Niedersach-
sen, Nordrhein-Westfalen, Saarland
und die Freistaaten Sachsen und
Thüringen beim Ministerium für Wirt-
schaft und  Mittelstand, Technologie
und Verkehr des Landes Nordrhein-
Westfalen einen gemeinsamen Prü-
fungsausschuß.
Der Ausschuß führt die Bezeichnung
„Gemeinsamer Prüfungsausschuß für
den höheren Staatsdienst im Mark-
scheidefach“.

4. Der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses und sein Stellvertreter sowie
die übrigen vier Mitglieder des Prü-
fungsausschusses und ihre Stellver-
treter werden vom Ministerium für
Wirtschaft und Mittelstand, Technolo-
gie und Verkehr des Landes Nord-
rhein-Westfalen im Einvernehmen
mit dem Ministerium für Wirtschaft,
Mittelstand und Technologie des Lan-
des Brandenburg, dem Hessischen
Ministerium für Umwelt, Energie, Ju-
gend, Familie und Gesundheit, dem
Niedersächsischen Ministerium für
Wirtschaft, Technologie und Verkehr,
dem Ministerium für Umwelt, Energie
und Verkehr des Saarlandes, dem
Sächsischen Ministerium für Wirt-
schaft und Arbeit und dem Thüringer
Ministerium für Landwirtschaft, Na-
turschutz und Umwelt  berufen. Die
Mitglieder des Prüfungsausschusses
müssen Landesbeamte des höheren
Dienstes sein.
Die Vertragspartner stellen in alpha-
betischer Reihenfolge abwechselnd
den Vorsitzenden und seinen Stell-
vertreter für die Dauer von drei Jah-
ren. Jedes Land kann zugunsten ei-
nes anderen Landes auf den Vorsitz
im Prüfungsausschuß verzichten. Die
Prüfer und deren Stellvertreter wer-
den von den für Bergbau zuständigen
Landesbehörden gestellt und zwar
zwei Prüfer vom Land  Nordrhein-
Westfalen (davon ein Prüfer und des-
sen Stellvertreter mit der Befähigung
zum Richteramt), ein Prüfer vom Land

Niedersachsen und ein Prüfer vom
Saarland. Die Länder Brandenburg
und Hessen und die Freistaaten Sach-
sen und Thüringen stellen einen Prü-
fer, wenn ein von ihrer Bergbehörde
ausgebildeter Bergvermessungsrefe-
rendar geprüft wird. Der Vorsitzende
des Prüfungsausschusses bestimmt,
welcher Prüfer in diesem Falle aus-
scheidet.

5. Die Aufgaben des Vorsitzenden und
der weiteren Mitglieder des Prü-
fungsausschusses ergeben sich – un-
beschadet der Bestimmungen dieses
Abkommens – aus den Ausbildungs-
und Prüfungsordnungen. Die Ge-
schäftsführung des gemeinsamen
Prüfungsausschusses liegt beim Mi-
nisterium für Wirtschaft und Mittel-
stand, Technologie und Verkehr des
Landes Nordrhein-Westfalen. Der
Prüfungsausschuß wird jeweils für
das Land tätig, dessen Referendar ge-
prüft wird.

6. Die Vertragspartner machen dem
Prüfungsausschuß mit der Meldung
zur Prüfung Vorschläge für die
schriftlichen Prüfungsarbeiten und
den freien Vortrag.

7. Die Reisekosten der Mitglieder des
Prüfungsausschusses trägt jeder Ver-
tragspartner für die in seinem Dienst
stehenden Mitglieder. Jeder Vertrags-
partner trägt auch die sonstigen Kos-
ten, die ihm bei der Durchführung
des Prüfungsverfahrens entstehen.

8. (Nr. 8 ist entfallen)

9. Den an dem Abkommen nicht betei-
ligten Ländern der Bundesrepublik
Deutschland steht es frei, diesem Ab-
kommen beizutreten. Die Beteiligung
dieser Länder am Prüfungsausschuß
bleibt einer späteren Regelung vorbe-
halten.

10. Dieses Abkommen tritt mit der Unter-
zeichnung durch die Vertragspartner
in Kraft. Jeder Vertragspartner kann
es mit einer Frist von fünf Jahren zum
Schluß eines Kalenderjahres kündi-
gen.
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Artikel 1

Zur Anerkennung hervorragender
sportlicher Leistungen sowie besonderer
Verdienste bei der Wahrnehmung von
Ehrenämtern im Sport in Hessen stifte ich
die Sportplakette des Landes Hessen.

Die Sportplakette wird von der für den
Sport zuständigen Ministerin oder dem
hierfür zuständigen Minister verliehen.    

Artikel 2

1. Die Sportplakette wird jährlich verlie-
hen, 

a) in der Regel an zehn Personen oder
Mannschaften, die nach internatio-
nalen und nationalen Maßstäben
sportliche Höchstleistungen erzielt
haben und durch ihre sportliche
Haltung Vorbild sind,

b) in der Regel an fünf Personen, die
sich in langjähriger ehrenamtlicher
Tätigkeit in Vereinen und Verbän-
den um die Jugend- oder Breitenar-
beit im Sport besonders verdient
gemacht haben. 

2. Mit der Sportplakette kann ausge-
zeichnet werden,

a) wer in Hessen seinen ständigen
Wohnsitz hat oder seine anzuerken-
nenden Verdienste innerhalb Hes-
sens erworben hat und 

b) den Sport nicht als Beruf ausübt.

Artikel 3

1. Vorschlagsberechtigt sind die kreisfrei-
en Städte, die Landkreise, der Landes-
sportbund, die Sportkreise und die
Sportfachverbände in Hessen. 

2. Die Vorschläge sind bis zum 1. Sep-
tember jeden Jahres dem Auswahlaus-
schuss zuzuleiten, der bei der für den
Sport zuständigen Ministerin oder dem
hierfür zuständigen Minister einge-

richtet ist. Ihnen ist eine Darstellung
der sportlichen Leistungen bzw. der
Tätigkeit des Vorgeschlagenen mit
Stellungnahmen der Sportvereine und
Verbände sowie der Gemeinde, in der
der Vorgeschlagene seinen Wohnsitz
hat, beizufügen.

3. Der Auswahlausschuss besteht aus
drei von der für den Sport zuständigen
Ministerin oder dem hierfür zuständi-
gen Minister für zwei Jahre berufenen
Mitgliedern, die nicht an Weisungen
gebunden sind.

4. Der Auswahlausschuss prüft die Vor-
schläge und legt sie der für den Sport
zuständigen Ministerin oder dem hier-
für zuständigen Minister mit seiner
Empfehlung bis zum 15. Oktober eines
jeden Jahres zur Entscheidung vor.

5. Sportplakette, Anstecknadel und Ver-
leihungsurkunde werden im Rahmen
einer Feierstunde überreicht, die von
der für den Sport zuständigen Ministe-
rin oder dem hierfür zuständigen Mi-
nister veranstaltet und finanziert wird.

6. Die Namen der Beliehenen werden auf
Veranlassung der für den Sport zustän-
digen Ministerin oder dem hierfür zu-
ständigen Minister im Staatsanzeiger
für das Land Hessen veröffentlicht.

7. Die Ausgestaltung der Sportplakette
obliegt der für den Sport zuständigen
Ministerin oder dem hierfür zuständi-
gen Minister.

Artikel 4

Der Erlass über die Stiftung der Sport-
plakette des Landes Hessen vom 30. No-
vember 1977 (GVBl. I S. 497)2) wird auf-
gehoben.

Artikel 5

Dieser Erlass tritt am Tage nach der
Veröffentlichung in Kraft.

1) FFN 17-46
2) Hebt auf FFN 17-20, 17-21

Erlass
über die Verleihung der Sportplakette des Landes Hessen1)

Vom 30. März 2015

Wiesbaden, den 30. März 2015

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t

B o u f f i e r
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